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Für eine bessere Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechterspezifische Differenzierung. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbe-
handlung. Die verkürzte Sprachform hat redak+onelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. Ohne Satz- und Sonderzeichen wie das Genderstern-
chen lassen sich zudem Texte blinden und sehbehinderten Menschen durch Computersysteme flüssiger vorlesen. 
 



Inhaltsverzeichnis – Interlloyd Allgemeine Bauleistungs- und Bauherrenha�pflicht-Versicherungsbedingungen / Stand  02.2024 3 

Inhaltsverzeichnis 
 
 

 

Informa+onsbla7 Bauleistungsversicherung ................................................................................................................................. 4 

Informa+onsbla7 Ha�pflichtversicherung ..................................................................................................................................... 6 

Allgemeine Vertragsinforma+on gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung 
über Informa+onspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) ........................................................................................... 8 

Widerrufsbelehrung ..................................................................................................................................................................... 11 

Wich+ge Mi7eilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht .......................... 13 

Hinweise zum AuEau und zur Anwendung der Bauleistungsbedingungen................................................................................. 14 

Leistungsübersicht Interlloyd Bauleistungsversicherung ............................................................................................................. 15 

 

Teil A: Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Bauleistungen – Besonderer Teil ....................................................... 16 

Teil B: Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Bauleistungen – Allgemeiner Teil ..................................................... 23 

Teil C: Klauseln zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Bauleistungen ...................................................... 31 

Teil D: Übersicht möglicher versicherbarer Bauleistungspakete ................................................................................................. 41 

 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Ha�pflichtversicherung (AHB 2012) ................................................................. 45 

Zusatzbedingungen und Risikobeschreibung zur Bauherren-Ha�pflichtversicherung für private Risiken .................................. 56 

 

Datenschutzhinweise der Interlloyd Versicherungs-AG ............................................................................................................... 58 

Informa+on über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Ar+kel 13 und 14 DSGVO ..................... 60 

Übersicht der Dienstleister des ARAG Konzerns .......................................................................................................................... 61 

 
 



4  

Bauleistungsversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten  

 

Unternehmen: Interlloyd Versicherungs-AG 
  

Produkt: Bauleistungsversicherung  
 

 

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte einer 
Bauleistungsversicherung. Die vollständigen Informationen und den für Ihren Vertrag vereinbarten Versicherungs-
schutz finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedin-
gungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Bauleistungsversicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung oder der 
Zerstörung aller Lieferungen und Leistungen für das im Versicherungsschein bezeichnete Bauvorhaben (Neubauleistungen) 
infolge eines Sachschadens. 

 

 
Was ist versichert? 

Versicherte Sachen 

 Lieferungen und Leistungen für das im Versiche-
rungsschein bezeichnete Bauvorhaben. 

 
Versicherte Gefahren und Schäden 

 Sachschäden (Beschädigung oder Zerstörung) 
der versicherten Sachen durch ein unvorherge-
sehenes Ereignis, z.B. durch: 

 höhere Gewalt 

 nicht normale Witterungseinflüsse 

 unbekannte Eigenschaften des Baugrundes 

 Vandalismus, mutwillige Beschädigung  

 Planungs- und Berechnungsfehler 

 Konstruktions-, Material- oder Ausführungs-
fehler 

 Bei Vereinbarung (vgl. Versicherungsschein) 
außerdem: 

 Abhandenkommen mit dem Gebäude ver-
bundener Bestandteile durch Diebstahl 

 Schäden durch Brand, Blitzschlag oder  
Explosion 

 Schäden durch Gewässer 

 Schäden an Altbauten  
 
Versicherungssumme? 

 Die Leistungsarten und die Versicherungssum-
men dazu vereinbaren wir mit Ihnen im Versiche-
rungsvertrag. 

Die Versicherungssumme soll dem Wert der versi-
cherten Sachen entsprechen. 
 

 
 

Was ist nicht versichert? 

Nicht versicherte Sachen, z.B.: 

x Bewegliche und nicht als wesentliche Bestand-
teile einzubauenden Einrichtungsgegenstände. 

x Maschinelle Einrichtungsgegenstände zu Produk-
tionszwecken. 

 
Nicht versicherte Gefahren und Schäden: 

x Beschädigung oder Zerstörung (Sachschäden) 
der versicherten Sache z.B. durch: 

x Kriegsereignisse, innere Unruhen, 

x Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen, 

x Normale Witterungseinflüsse, 

x Schimmelpilze, Schwämme.  
 

    

  
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versi-
chern. Sonst müssten wir einen erheblich höheren 
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen, 
zum Beispiel Schäden 

! Ausschluss der Leistung bei vorsätzlichem Han-
deln durch Sie, ein mitversichertes Unternehmen 
oder seiner Repräsentanten 

! Kürzung der Leistung bei grob fahrlässig herbei-
geführten Schäden durch Sie, ein mitversichertes 
Unternehmen oder seiner Repräsentanten 

! Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit 
dem Gebäude fest verbunden sind. 

! Eigenanteil (Selbstbeteiligung) bei jeder Leistung 
(vgl. Versicherungsschein). 

 

 

 
Wo bin ich versichert? 

 Sie haben Versicherungsschutz innerhalb des im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsortes. 
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Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen zum Beispiel folgende Verpflichtungen: 

− Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 

− Sie müssen Informationen hinsichtlich des Winterbaus, des Baugrundes und der Grundwasserverhältnis einholen 
und beachten und zumutbare Maßnahmen zum Schutz der versicherten Sachen während einer Unterbrechung der 
Arbeiten beachten. 

− Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen 

− Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben. 

− Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten. 

− Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns 
ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann. 

 

 
Wann und wie zahle ich?  
Den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen.  
Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie 
den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Der Vertrag endet mit dem Ende des Versi-
cherungsschutzes, spätestens jedoch mit dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen?  
− Der Versicherungsschutz endet automatisch, ohne dass Sie kündigen müssen, zur vertraglich bestimmten Zeit 

(Ende der Bauarbeiten oder spätestens Ende der Laufzeit).   

− Sie können den Vertrag auch nach Eintritt eines Schadenfalls oder bei endgültigem Wegfallen Ihres Versiche-
rungsrisikos – etwa durch Nichtrealisierung des Bauvorhabens – vorzeitig kündigen. 
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Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten  

 

Unternehmen: Interlloyd Versicherungs-AG 
  

Produkt: Bauherrenhaftpflicht  
 

 

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen  
finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). 
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Bauherrenhaftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen Schadenersatzansprüche durch Dritte 
während Ihres Bauvorhabens. 

 

 
Was ist versichert? 

Eine Haftpflichtversicherung prüft die gegen Sie  
geltend gemachten Haftpflichtansprüche, bezahlt 
berechtigte Ansprüche und wehrt unberechtigte  
Ansprüche ab.  
Der Versicherungsschutz umfasst die wesentlichen 
Haftungsrisiken, die für Sie als Auftraggeber (Bau-
herr) einer privaten Baumaßnahme bestehen, wenn 
Sie die Arbeiten durch einen Dritten zum Beispiel 
durch einen Architekten oder Bauunternehmen ver-
richten lassen  

 Versichert sind die Schäden an Personen und 
Sachen, die von Ihrer Baustelle, Ihrem Grund-
stück und den darauf stehenden Gebäuden aus-
gehen. 

 Im Zuge der versicherten Gefahren bei Baumaß-
nahmen (Neubau, Umbau, Reparaturen,  
Abbruch- und Grabearbeiten) an Ihrem Haus sind 
zum Beispiel Schäden mitversichert durch 

 umstürzendes Baumaterial und ungesicherte 
Schächte.  

 berechtigte Benutzung von nichtversiche-
rungspflichtigen Nutz- und selbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen. 

 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen 
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 
 

 
 

Was ist nicht versichert? 

Bestimmte Risiken sind nicht versichert. Dazu gehören 
zum Beispiel: 

x berufliche Tätigkeiten. 

x Ansprüche für eine nicht erbrachte Leistung, zu 
der Sie sich durch eine vertragliche Zusage ge-
genüber einem anderen verpflichtet haben. 

 
Wenn Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist 
diese bei jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen. 
 

    

  
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten versi-
chern. Sonst müssten wir einen erheblich höheren 
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle 
aus dem Versicherungsschutz herausgenommen, 
zum Beispiel Schäden: 

! aus vorsätzlicher Handlung.  

! zwischen Mitversicherten. 

! durch den Gebrauch eines versicherungspflichti-
gen Kraft- oder Luftfahrzeugs.  

! an gepachteten oder geliehenen Sachen. 
 

 

 
Wo bin ich versichert? 

 Sie haben Versicherungsschutz für die Baumaßnahme auf dem im Versicherungsschein genannten Grundstück in 
Deutschland. 

 Auch bei im Ausland eintretenden Versicherungsfällen sind Sie geschützt, wenn diese auf Ihr Bauvorhaben in 
Deutschland zurückzuführen sind. 

 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen zum Beispiel folgende Verpflichtungen: 

− Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 

− Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert werden müssen. 

− Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 

− Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben. 

− Sie müssen so weit wie möglich den Schaden abwenden bzw. mindern und uns bei der Schadenermittlung und 
Schadenregulierung unterstützen. 

 

 
Wann und wie zahle ich?  
Den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen.  
Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. 
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Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie 
den einmaligen Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung.  

Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung der Bauarbeiten oder spätestens zu dem vertraglich vereinbarten Ende 
der Laufzeit. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen?  
− Der Versicherungsschutz endet automatisch, ohne dass Sie kündigen müssen, zur vertraglich bestimmten Zeit 

(Ende der Bauarbeiten oder spätestens Ende der Laufzeit).   

− Sie können den Vertrag auch nach Eintritt eines Schadenfalls oder bei endgültigem Wegfallen Ihres Versiche-
rungsrisikos – etwa durch Nichtrealisierung des Bauvorhabens – vorzeitig kündigen. 
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Allgemeine Vertragsinforma+on gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz 

(VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informa+onspflichten bei 

Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 
 
 
1) Iden+tät des Versicherers 

Vertragspartner für Ihren Interlloyd Versicherungsschutz ist die 
Interlloyd Versicherungs-AG 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Vorstand: Chris+an Vogée (Sprecher), U we Grünewald,  
Zouhair Haddou-Temsamani, Katrin U nterberg 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 34575 
U St-ID-Nr.: DE 189 437 355 

 
 
2) Inlandsvertreter bei ausländischen Versicherern 

Die Interlloyd Versicherungs-AG hat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Vertreter. 

 
 
3) Ladungsfähige Anschri� des Versicherers und vertretungsberech+gte Personen 

Die ladungsfähige Anschri� der Interlloyd sowie der diese vertretenden Personen folgt aus Ziffer 1). 

 
 
4) Hauptgeschä�stä+gkeit des Versicherers und Aufsichtsbehörde 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Interlloyd Versicherungs-AG ist die Sach-, U nfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung. 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 

 
 
5) Garan+efonds und Einlagensicherungssysteme 

Solche Instrumente gelten nicht für die Sach- und Ha�pflichtversicherung. 

 
 
6) Vertragsbedingungen, anwendbares Recht, wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Dem Versicherungsverhältnis liegen- sofern vereinbart – die Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneubau-
ten durch Au�raggeber (ABN – 2008) und die Allgemeinen Ha�pflicht Bedingungen (AHB 2007) mit Zusatzbedingungen und Risikobeschrei-
bung zur Bauherren-Ha�pflichtversicherung (private Risiken) in der bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text der jeweils ver-
einbarten Bedingungen ist beigefügt. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 

 
 Was ist versichert? 

a) Im Rahmen der Bauleistungsversicherung für den privaten Bauherrn, versichern wir Ihr in der Rohbauphase befindliches Wohngebäude ge-
gen Schäden (außer Feuerschäden), die durch unvorhergesehene Beschädigun-gen oder Zerstörungen an bereits fer+g gestellten Bauleis-
tungen sowie an gelagerten Baustoffen und Bauteilen entstehen, wie zum Beispiel Schäden für unvorhergesehene Wolkenbrüche oder Ver-
lust durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener Teile. 

 Bi7e vergessen Sie nicht zusätzlich eine Feuerrohbauversicherung abzuschließen, damit das Feuer-Risiko vom Versicherungsschutz erfasst 
wird. 

b) Im Rahmen der Ha�pflichtversicherung, versichern wir Sie als Bauherr für private Baumaßnahmen an Ihrem Haus (Neubau, U mbau) gegen 
Schäden aus den Gefahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und anderen daher Ersatz leisten müssen. In diesem Zusam-
menhang regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadensersatz be-
steht, wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberech+gten Ha�ungsansprüchen. 

 
 
7) Gesamtpreis der Versicherung 

Der Gesamtpreis für den angebotenen Interlloyd Versicherungsschutz folgt aus dem Antrag. Hinzu kommt die zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung gül+ge Versicherungssteuer von 19 %. 

 
 
8) Zusätzliche Kosten 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen bei Vertragsschluss nicht an. 

 
 
9) Beitragszahlung 

Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbe-
ginn. Bei späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung beruht nicht auf 
Ihrem Verschulden. 

Bei erteiltem SEPA-Lastschri�mandat hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene Konto zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 
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Die Prämie wird zunächst aus den vorläufigen und nach Ende des Versicherungsschutzes aus den endgül+gen Versicherungssummen oder qm-
Wohnflächen berechnet. Ein Differenzbetrag ist nachzuentrichten oder zurückzugewähren. 

 
 
10) Gül+gkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informa+onen 

An konkrete Vorschläge zu Produkten der Interlloyd Versicherungs-AG, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge sowie an die in die-
sem Zusammenhang erfolgten Informa+onen halten wir uns einen Monat gebunden. 

 
 
11) Hinweis auf Kapitalanlage-Risiken 

Risiken dieser Art sind für die Sach- und Ha�pflichtversicherung nicht relevant. 

 
 
12) Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Interlloyd Bauleistung- und Haftpflicht-Schutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme dieses 
Antrages durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat gebunden. 

Eine Antragsannahme der Interlloyd Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung. 

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzei+g gezahlt wird (siehe Ziffer 9). 

 
 
13) Widerrufsrecht 

 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in TexTorm (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen.  

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

– der Versicherungsschein, 
– die Vertragsbes+mmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiede-

rum einschließlich der TariEes+mmungen,  
– die Widerrufsbelehrung, 
– das Informa+onsbla7 zu Versicherungsprodukten, 
– und die weiteren in § U VVG-Informa+onspflichtenverordnung aufgeführten Informa+onen  

jeweils in TexTorm zugegangen sind.  

 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei+ge Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG-Platz 1, 40472 Düsseldorf  
Telefax: +49 211 963-3033 
E-Mail: service@interlloyd.de 

 
 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir ersta7en Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs enTal-
lenden Teil der Prämien, wenn Sie zuges+mmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der 
Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs enTällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um einen 
Betrag in Höhe von 1/360 der von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie. Wir haben zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs, zu ersta7en.  

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 

 
 Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 
 Widerrufsbelehrung 

Die vollständige Widerrufsbelehrung einschließlich der Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informa+onen finden Sie un-
ter der Überschri� Widerrufsbelehrung. 

 
 
14) Laufzeit des Vertrages 

Der Vertrag endet mit dem Ende des Versicherungsschutzes (siehe Ziffer 15), spätestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt 

 
 
15) Kündigung/Beendigung des Vertrages 

Der Versicherungsschutz endet  

a) mit der Bezugsfer+gkeit oder 

b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung oder 

c) mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme des Wohngebäudes. 

Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Für Restarbeiten besteht weiterhin Versicherungsschutz.   
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16) Mitgliedstaaten der EU , deren Recht der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsvertrages 
zugrunde gelegt wird 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss eines Versicherungsvertrages liegt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland zugrunde. 

 
 
17) Anwendbares Recht/zuständiges Gericht 

Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 VVG. 

 
 
18) Sprachen der Vertragsbedingungen und -informa+on/Kommunika+onssprache zum Versicherungsvertrag 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informa+onen werden in deutscher Sprache ver-
fasst. Die Interlloyd Versicherungs-AG wird die Kommunika+on während der Laufzeit des Vertrages in deutscher Sprache führen. 

 
 
19) Außergerichtliche Beschwerde, Versicherungsombudsmann 

Die Interlloyd Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Sie können damit kostenlose, außergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Die Anschri� lautet:  

Versicherungsombudsmann e.V., PosTach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel. 0 18 04 – 22 44 24, Fax 0 18 04 – 22 44 25,  

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. 

 
Eine Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie ausfällt, brauchen Sie nicht zu akzep+eren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerich-
ten offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, müssen wir uns bis zu einem Betrag von 5.000 Euro daran 
halten.  

 
 
20) Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  

(Adresse siehe Ziffer 4) gerichtet werden. 

 
Weitere Informa+onen – insbesondere zum Versicherungsschutz – sind in den beiliegenden U nterlagen enthalten.  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 
Ihre 

Interlloyd Versicherungs AG 
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Widerrufsbelehrung 
 
 

Abschni7 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

 
Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
– der Versicherungsschein, 
– die Vertragsbes+mmungen, 
– einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarif-

bestimmungen,  
– diese Belehrung, 
– das Informa+onsbla7 zu Versicherungsprodukten, 
– und die weiteren in Abschni7 2 aufgeführten Informa+onen  

jeweils in TexTorm zugegangen sind.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei+ge Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Telefax +49 211 963 3033 
E-Mail service@interlloyd.de 
 
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir ersta7en Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs enTallen-
den Teil der Prämien, wenn Sie zuges+mmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der 
auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs enTällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt 
berechnet: 

Anzahl der Tage, an denen  1/360 des Jahresbeitrags bzw. 
Versicherungsschutz bestanden hat 1/30 des Monatsbeitrags 

Wir haben zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu ersta7en.  

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie 
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
 

Abschni7 2 

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informa+onen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt:  

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informa+onen zur Verfügung zu stellen: 

1. die Iden+tät des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Han-
delsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;  

2. die ladungsfähige Anschri� des Versicherers und jede andere Anschri�, die für die Geschä�sbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen 
maßgeblich ist, bei juris+schen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberech+gten; soweit die 
Mi7eilung durch Übermi7lung der Vertragsbes+mmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die In-
forma+onen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

3. die Hauptgeschä�stä+gkeit des Versicherers;  
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, U mfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;  
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sons+gen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, 

wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben 
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;  

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;  
7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die 

Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;  
8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und An-

schri� derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informa+onen über 
den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mi7eilung durch Übermi7lung der Vertragsbes+m-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informa+onen einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form;  

9. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;  
 b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;  
10. Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit die Mi7eilung durch Übermi7lung der Vertragsbes+mmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informa+onen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  
11. die Mitgliedstaaten der Europäischen U nion, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versi-

cherungsvertrags zugrunde legt;  
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12. das auf den Vertrag anwendbare Recht;  
13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschni7 genannten Vorabinforma+onen mitgeteilt werden, sowie die 

Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zus+mmung die Kommunika+on während der Laufzeit dieses Vertrags zu füh-
ren;  

14. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzun-
gen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unbe-
rührt bleibt;  

15. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

 
– Ende der Widerrufsbelehrung – 
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Wich+ge Mi7eilung nach § 19 Abs. 5 VVG 

über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Es sind auch solche U mstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Bi7e beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrich+ge oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten 
zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Informa+on entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen U mstände, nach denen wir in TexTorm gefragt 
haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in TexTorm nach gefahr-
erheblichen U mständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktri7 und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vor-
satz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktri7srecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten U mstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hä7en. 

Im Fall des Rücktri7s besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktri7 nach Eintri7 des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch 
zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht rich+g angegebene U mstand 

– weder für den Eintri7 oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den U mfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. U nsere Leistungspflicht enTällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglis+g verletzt haben. 

Bei einem Rücktri7 steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktri7serklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.  

 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt ha-
ben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

U nser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten U mstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hä7en. 

 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hä7en, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzei-
gepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos ver-
letzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
U mstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mi7eilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mi7eilung hinweisen. 

 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktri7, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schri�lich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die U mstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung 
können wir nachträglich weitere U mstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktri7, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die U nrich+gkeit der Anzeige kannten. 

U nsere Rechte zum Rücktri7, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis+g verletzt ha-
ben. 

 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktri7s, der Kündi-
gung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ih-
re eigene Kenntnis und Arglist zu berücksich+gen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
Ihre 
Interlloyd Versicherungs-AG 
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Hinweise zum AuEau und zur Anwendung der Bauleistungsbedingungen 
 
 

Teil A enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.  
 
– Abschni7 AU regelt den Beginn des Versicherungsschutzes und die Beitragszahlung.  
– Abschni7 AZ regelt die Dauer und den Ende des Vertrags bzw. die Kündigung.  
– Die Abschni7e A[ und A\ regeln Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bes+mmungen.  

 
 

Teil B enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Bauleistungs-
Versicherung.  
 
– Abschni7 BU regelt den U mfang des Versicherungsschutzes.  
– Abschni7 BZ regelt den Versicherungswert und die Versicherungssumme.  
– Abschni7 B[ regelt den U mfang der Entschädigung.  
– Abschni7 B\ gilt für weitere Bes+mmungen.  

 
 

Teil C enthält versicherbare Klauseln und Leistungserweiterung 
 
 

Teil D enthält eine Übersicht der möglichen versicherbaren Bauleistungspakete  
 
 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nachträge.  
 
 
Ihre  
Interlloyd Versicherungs-AG 
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Leistungsübersicht Interlloyd Bauleistungsversicherung 
 
Zeichenerklärung 
� mitversichert � optional versicherbar (ggf. über Klausel) – nicht versichert 

 

 Classic Protect Protect Plus 

Versicherte Kosten (auf Erstes Risiko)    

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten  � � � 

zusätzliche Aufräumungskosten  10.000 € 25.000 € 50.000 € 

Schadensuchkosten  10.000 € 25.000 € 50.000 € 

Baugrund und Bodenmassen  10.000 € 25.000 € 50.000 € 

Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe  10.000 € 25.000 € 50.000 € 

Mehrkosten durch Lu�fracht  10.000 € 25.000 € 50.000 € 

Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten  10.000 € 25.000 € 50.000 € 

Mehrkosten bei Bauzeitverlängerung durch  

Sachschaden (TP A 5399) 

– – 10.000 € 

Deckungserweiterungen    

Gebäudegebundene Anlagen zur alterna+ven Erzeu-

gung von elektrischer Energie oder Wärme 

� � � 

Verluste durch Diebstahl von verbauten Sachen  � � � 

Sturm-/Leitungswasser an fer+g gestellten Teilen von 

Bauwerken  

� � � 

Glasbruchschäden auch nach fer+gem Einsatz  � � � 

Brand, Blitzschlag, Explosion an lagerndem  

Material (TP A 5146) 

– 25.000 € 50.000 € 

Streik und Aussperrung (TK A 5133)  – � � 

Nachha�ung (erweiterte Deckung) (TP A 5142) 3 Monate 6 Monate 12 Monate 

Besondere Einschlüsse    

Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit  

bei Schäden bis  

– – bis Gesamtschadenhöhe 50.000 € 

Sofor+ge Reparaturbeginn  

(bei Schäden bis voraussichtlich, TP B 5339)  

– 5.000 € 5.000 € 

Eigenleistungen des Au�raggebers  � � � 

Erweiterte Entschädigung bei Schäden infolge  

von Mängeln (TK A 5310) 

� � � 

Repräsentanten (TP A 5147) � � � 

 
 
Wich+ger Hinweis: 
Die Leistungen sind nur verkürzt und auszugsweise wiedergegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Wortlaut in den diesem Tarif zu Grunde 
liegenden Versicherungsbedingungen und Besonderen Vereinbarungen! 
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Teil A: Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Bauleistungen – 

Besonderer Teil 

 
 

 
Abschni7 A1: 
U mfang des Versicherungsschutzes 
A1-1 Versicherte und nichtversicherte Sachen 
A1-2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 

Schäden 
A1-3 Versicherte Interessen 
A1-4 Versicherungsort 

 
Abschni7 A2: 
Versicherungssumme und Aufwendungen 
A2-1 Versicherungswert; Versicherungssumme; 

U nterversicherung 
A2-2 Versicherte und nicht versicherte Aufwendungen zur 

Abwendung und Minderung des Schadens 

Abschni7 A3: 
Entschädigung 
A3-1 U mfang der Entschädigung 
A3-2 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
A3-3 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
A3-4 Übergang von Ersatzansprüchen 

 
Abschni7 A4: 
Weitere Bes+mmungen 
A4-1 Sachverständigenverfahren 
 
 
 

 

 
 

Abschni7 A1:  
U mfang des Versicherungsschutzes 

A1-1 Versicherte und nichtversicherte Sachen  

A1-1.1 Versicherte Sachen  

Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im Versicherungsschein bezeichnete Bauvorhaben (Neubauleistungen). 

Daten sind keine Sachen.  

Daten sind digitalisierte maschinenlesbare Informationen. Dazu gehören auch Software und Programme. 

 
A1-1.2 Nicht versicherte Sachen  

Nicht versichert sind  

(1) medizin- und labortechnische Anlagen;  

(2) Strom- und Energieerzeugungs-/Energieumwandlungsanlagen, Notstromaggregate, zentrale Ba7erie- und/oder unterbrechungs-
freie Stromversorgungsanlagen, sofern sie nicht überwiegend der Versorgung des versicherten Bauvorhabens dienen;  

(3) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert;  

(4) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe;  

(5) Baugrund und Bodenmassen, sofern sie nicht Bestandteil der Lieferungen und Leistungen sind;  

(6) Altbauten des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus;  

(7) Wechseldatenträger;  

(8) bewegliche und sons+ge nicht als wesentliche Bestandteile einzubauende Einrichtungsgegenstände;  

(9) maschinelle Einrichtungen für Produk+onszwecke;  

(10) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie Ausrüstungen, Zubehör und Ersatzteile;  

(11) Kleingeräte und Handwerkzeuge;  

(12) Vermessungs-, Werksta7-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte sowie Signal- und Sicherungsanlagen;  

(13) Gerüste, Stahl-/Alu- und Systemschalungen, Schalwagen und Vorbaugeräte, ferner Baubüros, Baucontainer, Baubuden, Baubara-
cken, Werkstä7en, Magazine, Labors und Gerätewagen;  

(14) Fahrzeuge aller Art;  

(15) Akten, Zeichnungen und Pläne;  

(16) Pflanzen;  

(17) Bohrungen für die eine Genehmigung nach dem Bundesberggesetz (BBergG) erforderlich ist.  

 

A1-2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden  

A1-2.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen 
(Sachschaden).  

U nvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten oder im Falle der Versicherung für fremde 
Rechnung zusätzlich der Versicherte, der zum Zeitpunkt des Eintri7s des Sachschadens die Gefahr trägt, oder dessen Repräsentanten, 
weder rechtzei+g vorhergesehen haben, noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tä+gkeit erforderlichen Fachwissen hä7en vor-
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hersehen können. Dabei schadet nur grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer berech+gt seine Leistungen in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

 
A1-2.2 Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende U rsachen keine Entschädigung für Schäden  

(1) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Lu�fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;  

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bes+mmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kra� auszubreiten vermag.  

Blitzschlag ist der unmi7elbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.  

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Eine 
Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen U mfang zerrissen wird, 
dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Be-
hälters eine Explosion durch chemische U msetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.  

 
(2) durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, das durch Gewässer beeinflusst wird;  

 
(3) durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle beanstandet oder vorschri�swidrig noch nicht geprü� wurden;  

 
(4) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolu+on, Rebellion, Aufstand;  

 
(5) durch Innere U nruhen;  

Innere U nruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und 
Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.  

 
(6) durch Streik, Aussperrung oder Verfügungen von hoher Hand;  

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 
großen Zahl von Arbeitnehmern.  

Aussperrung ist die auf ein bes+mmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeit-
nehmern.  

U nter einer Verfügung von hoher Hand versteht man berechtigte oder auch unberechtigte Maßnahmen der Staatsgewalt.  

 
(7) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioak+ve Substanzen;  

 
(8) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder seines Repräsentanten;  

 
(9) durch Vorsatz des Bauherrn, sons+gen Au�raggebers oder U nternehmers, der an dem Vertrag mit dem Au�raggeber beteiligt ist, 

einschließlich der Subunternehmer oder deren jeweiligen Repräsentanten;  

 
(10) durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redundante Anlagen zur Wasserhaltung;  

Redundant sind die Anlagen, wenn sie die Funk+on einer ausgefallenen Anlage ohne zeitliche Verzögerung übernehmen können 
und über eine unabhängige Energieversorgung verfügen.  

 
(11) während und infolge einer U nterbrechung der Arbeiten am Versicherungsort oder einem Teil davon, wenn diese bei Eintri7 des 

Versicherungsfalls bereits mehr als drei Monaten gedauert hat;  

 
(12) durch normale Wetter- und/oder Witterungseinflüsse, mit denen aufgrund der örtlichen Verhältnisse in einem Dreimonatszeit-

raum gerechnet werden muss.  

Der Dreimonatszeitraum ist der Monat des Schadeneintri7s zuzüglich des Vormonats und des Folgemonats.  

Normale We7er- bzw. Wi7erungseinflüsse sind solche, die einmal innerhalb von 10 Jahren an dem Versicherungsort in dem 
Dreimonatszeitraum aufgetreten sind, wobei ein Spitzenwert, der für diesen Zeitraum außergewöhnlich ist, hierbei unberück-
sich+gt bleibt.  

Eine Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Schaden durch Wetter- bzw. Witterungseinflüsse infolge eines anderen entschä-
digungspflichtigen Schadens entstanden ist.  

 
(13) durch sämtliche Bestandteile von Schimmelpilzen oder Schwämmen.  

Eine Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Schaden durch Schimmelpilze oder Schwamm infolge eines anderen entschädi-
gungspflichtigen Schadens entstanden ist.  

 
A1-2.3 Nicht versicherte Schäden  

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

(1) Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen sowie sons+ger versicherter Sachen.  

Dies gilt nicht für Schäden an anderen versicherten Lieferungen und Leistungen infolge eines Mangels  

 
(2) Abhandenkommen von versicherten Sachen.  

 
(3) Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen sowie an Oberflächen vorgehängter Fassaden durch eine Tä+gkeit an die-

sen Sachen.  

 
(4) U ndich+gkeit oder Wasserdurchlässigkeit, es sei denn  
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a) die U ndichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit ist infolge eines anderen entschädigungspflichtigen Schadens entstanden,  

oder  

b) die Schäden sind an anderen versicherten Sachen infolge von U ndichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit entstanden;  

 
(5) Risse im Beton, die infolge von Kriech-, Schwind-, Temperatur- oder sons+gen sta+sch bedingten Spannungen entstanden sind.  

 

A1-3 Versicherte Interessen  

A1-3.1 Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.  

 
A1-3.2 Versichert sind die Interessen des Bauherrn oder sons+ger Au�raggeber sowie aller U nternehmer, die an dem Vertrag mit dem 

Au�raggeber beteiligt sind, einschließlich der Subunternehmer, jeweils mit ihren Lieferungen und Leistungen.  

 
A1-3.3 Maßgeblich für das versicherte Interesse ist, wer zum Zeitpunkt des Eintritts des Schadens nach vertraglichen oder gesetzlichen Bestim-

mungen die Gefahr für die vom Schaden betroffenen, versicherten Lieferungen oder Leistungen oder der sonstigen versicherten Sachen 
trägt.  

 
A1-3.4 Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer, dem Bauherrn oder sons+gen Au�raggebern sowie allen versicherten U nternehmern in 

Zusammenhang mit einem entschädigungspflich+gen Schaden zustehen, gehen auf den Versicherer über. Sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist, gilt dies auch dann, wenn die Ansprüche sich gegen einen anderen Versicherten richten.  

 

A1-4 Versicherungsort  

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsschein bezeichneten 
räumlichen Bereiche.  

 
 

 

Abschni7 A2: 
Versicherungssumme und Aufwendungen 

A2-1 Versicherungswert; Versicherungssumme; U nterversicherung  

A2-1.1 Versicherungswert  

(1) Der Versicherungswert sind die Kosten der Lieferungen und Leistungen für das gesamte versicherte Bauvorhaben einschließlich 
der Stundenlohnarbeiten, der Eigenleistungen des Bauherrn und des Neuwertes der Baustoffe und Bauteile sowie hierfür anfal-
lende Kosten für Anlieferung und Abladen.  

 
(2) Ist der Versicherungsnehmer, der Bauherr oder sons+ger Au�raggeber zum Vorsteuerabzug nicht berech+gt, so ist die U msatz-

steuer einzubeziehen.  

 
(3) Nicht berücksich+gt werden  

a) Grundstückskosten und Erschließungsgebühren;  

b) Kosten für den öffentlich-rechtlichen Teil der Erschließung;  

c) Baunebenkosten.  

 
A2-1.2 Versicherungssumme  

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versiche-
rungswert entsprechen soll.  

Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die versicherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhältnisses 
dem jeweils gül+gen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch, wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.  

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versicherungssumme in 
Höhe des zu erwartenden Versicherungswertes vereinbart.  

Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungssumme auf Grund eingetretener Veränderungen endgül+g festzusetzen. 
Hierzu sind dem Versicherer auf Verlangen Originalbelege vorzulegen.  

Die endgül+ge Versicherungssumme hat dem Versicherungswert zu entsprechen.  

 
A2-1.3 U nterversicherung  

U nterversicherung besteht, wenn  

(1) die Versicherungssumme für Lieferungen und Leistungen ohne Einverständnis des Versicherers nicht gemäß A2-1.1 gebildet wor-
den ist;  

(2) für weitere versicherte Sachen der Versicherungswert zur Zeit des Eintri7s des Versicherungsfalls höher als die Ver-
sicherungssumme ist.  
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A2-2 Versicherte und nicht versicherte Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens  

A2-2.1 Versicherte Aufwendungen  

(1) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer unmi7elbar vor und bei Eintri7 des Ver-
sicherungsfalls den U mständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten dur�e oder die er auf 
Weisung des Versicherers macht.  

(2) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Posi+on; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind.  

(3) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.  

 
A2-2.2 Nicht versicherte Aufwendungen  

Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Ins+tu+onen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.  

 
 

 

Abschni7 A3: 
Entschädigung 

A3-1 U mfang der Entschädigung  

A3-1.1 Wiederherstellungskosten  

(1) Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der Kosten, die aufgewendet werden müssen, um einen Zustand wiederherzustel-
len, der dem Zustand unmi7elbar vor Eintri7 des Schadens technisch gleichwer+g ist.  

 
(2) Der Zeitwert von Resten und Al7eilen wird angerechnet.  

 
(3) Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflich+gen Schaden, leistet der Versicherer keine Entschädigung für Kosten, die auch 

unabhängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wären.  

 
(4) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

a) Vermögensschäden;  

b) Kosten für die Lokalisierung von Schadenursachen;  

c) Mehrkosten durch Änderung der Bauweise, durch Verbesserungen gegenüber dem Zustand unmi7elbar vor Eintri7 des 
Schadens, durch behelfsmäßige Maßnahmen oder durch Eil-, Express- oder Lu�frachten.  

 
A3-1.2 Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines versicherten U nternehmers gehen  

(1) Bei Schäden, die zu Lasten eines versicherten U nternehmers gehen, der die Neubauleistung ausgeführt hat, leistet der Versiche-
rer für die Kosten für Wiederherstellung in eigener Regie des U nternehmers Entschädigung ohne Zuschläge für  

a) Wagnis und Gewinn;  

b) nicht schadenbedingte Baustellengemeinkosten;  

c) allgemeine Geschä�skosten.  

Dies gilt auch für Eigenleistungen des Bauherrn.  

 
(2) Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so werden 90 Prozent der Preise ersetzt, die in dem Bauvertrag vereinbart 

oder auf gleicher Grundlage ermi7elt worden sind.  

Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zuschlägen gemäß Nr. (1) berücksich+gt.  

 
(3) U nabhängig von den Preisen des Bauvertrages kann über die Wiederherstellungskosten nur mit Zus+mmung des Versicherers 

abgerechnet werden, die jedoch erteilt werden muss, wenn der versicherte U nternehmer sie aus wich+gem Grund verlangt.  

 
(4) Soweit über Stundenlohnarbeiten unabhängig von den Preisen des Bauvertrags abgerechnet werden kann, sind zu ersetzen  

a) die für die Baustelle geltenden tariflichen Stundenlöhne für Bau-, Montage- und Werksta7arbeiten zuzüglich tariflicher Zula-
gen;  

b) tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten, soweit solche Zuschläge als Teil der Lieferun-
gen und Leistungen in der Versicherungssumme enthalten sind;  

c) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. (4) a), und zwar in Höhe von 100 Prozent;  

d) notwendige und schadenbedingte Lohnnebenkosten, soweit sie in der Versicherungssumme enthalten sind;  

e) übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit solche Kosten als Teil der Lieferungen und Leistungen in der Ver-
sicherungssumme enthalten sind;  

f) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. (4) d) und Nr. (4) e), auf Beträge gemäß Nr. (4) d) jedoch nur, soweit sie lohnsteuer-
pflich+g sind; der Zuschlag beträgt 65 Prozent.  

 
(5) Soweit ein versicherter U nternehmer über das Vorhalten eigener Baugeräte für die Zeit ihres Einsatzes zwecks Besei+gung des 

Schadens unabhängig von den Preisen des Bauvertrages abrechnen kann, sind zu ersetzen  

a) 150 Prozent der mi7leren Abschreibungs- und Verzinsungssätze gemäß der durch den Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie herausgegebenen “Baugeräteliste” in ihrer jeweils neuesten Fassung;  

b) entstandene Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe.  
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Damit sind die Kosten für Abschreibung und Verzinsung sowie für Reparaturen der Baugeräte abgegolten.  

 
(6) Soweit über Transporte unabhängig von den Preisen des Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind die angemessenen ortsübli-

chen Kosten zu ersetzen.  

 
(7) Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige U nterlagen vorzulegen. Aus diesen U nterlagen müssen sich ergeben:  

a) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung;  

b) die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze;  

c) Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen nach Nr. (4) a) und Lohnnebenkosten nach Nr. (4) d);  

d) die Höhe der übertariflichen Löhne und Zulagen sowie der Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beit, soweit sie nach Nr. (4) b) und Nr. (4) e) entschädigungspflich+g sind.  

 
(8) Durch die Zuschläge nach Nr. (4) c) sind abgegolten:  

a) lohnabhängige Kosten, insbesondere für tarifliche und gesetzliche soziale Aufwendungen, sowie vermögenswirksame Ar-
beitgeberzulagen;  

b) Kosten für Löhne und Gehälter aller Personen, die an der Wiederherstellung und Aufräumung nur mi7elbar beteiligt sind; 
die Arbeiten von Meistern und Polieren werden wie Stundenlohnarbeiten gemäß Nr. (4) a) berücksich+gt;  

c) Kosten für die Beförderung von Personen zur Baustelle und zurück, soweit sie nicht Lohnnebenkosten gemäß Nr. (4) d) sind;  

d) alle sons+gen schadenbedingten Gemeinkosten;  

e) Kosten infolge betrieblicher Störungen;  

f) Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für Nebenfrachten und für Nebenstoffe in geringen Mengen;  

g) Kosten für das Vorhalten von Handwerkzeugen, Kleingeräten und Gerüsten mit einer Standhöhe bis zu 2 m;  

h) Kosten für Einrichtung und Betrieb der Werksta7 (einschließlich Gehaltskosten) sowie für das Vorhalten der Werksta7ein-
richtung;  

i) Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der Werksta7.  

 
A3-1.3 Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistungen Dri7er  

(1) Lieferungen und Leistungen Dri7er kann der versicherte U nternehmer für Material und in Ausnahmefällen mit Zus+mmung des 
Versicherers auch sonst in Anspruch nehmen.  

 
(2) U nter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer Entschädigung für den Rechnungsbetrag in den vereinbarten Grenzen sowie au-

ßerdem pauschal für schadenbedingte Geschäftskosten des versicherten U nternehmers, und zwar bei einem Rechnungsbetrag  

a) bis zu 2.500 Euro in Höhe von 5 Prozent dieses Betrages;  

b) von mehr als 2.500 Euro in Höhe von 5 Prozent aus 2.500 Euro zuzüglich 3 Prozent des Mehrbetrages.  

 
A3-1.4 Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten eines versicherten U nternehmers gehen  

Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines versicherten U nternehmers gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, gelten als entschädi-
gungspflich+ge Wiederherstellungskosten nur Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen Dri7er, und zwar in dem U mfang, in 
dem die Rechnungsbeträge schadenbedingt und der Höhe nach angemessen sind. Angemessen sind in der Regel die Sätze des Leis-
tungsverzeichnisses.  

 
A3-1.5 U msatzsteuer  

Ist der Au�raggeber zum Vorsteuerabzug nicht berech+gt, so ist die U msatzsteuer nur dann in die Entschädigung einzubeziehen, so-
fern diese nach geltenden Gesetzen tatsächlich anfällt.  

 
A3-1.6 Grenze der Entschädigung  

Die Grenze der Entschädigung je Versicherungsfall ist jede der vereinbarten Versicherungssummen.  

 
A3-1.7 Entschädigungsberechnung bei U nterversicherung  

Wenn U nterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach A3-1.1 bis A3-1.6 ermi7elten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen 
Betrag verhält, wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.  

Dies gilt nicht für Versicherungssummen auf Erstes Risiko.  

 
A3-1.8 Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit  

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten oder im Falle der Versicherung für fremde Rechnung zusätzlich der Versicher-
te, der zum Zeitpunkt des Eintritts des Sachschadens die Gefahr trägt, oder dessen Repräsentanten, den Schaden grob fahrlässig herbeige-
führt, wird die Entschädigung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt.  

 
A3-1.9 Selbstbehalt  

Der nach A3-1.1 bis A3-1.8 ermi7elte Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.  

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen.   
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A3-2 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung  

A3-2.1 Fälligkeit der Entschädigung  

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.  

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.  

 
A3-2.2 Verzinsung  

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:  

(1) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fälligkeit zu ver-
zinsen;  

(2) der Zinssatz beträgt 4 Prozent p. a.;  

(3) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.  

 
A3-2.3 Hemmung  

Bei der Berechnung der Fristen gemäß A3-2.1 und A3-2.2 ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.  

 
A3-2.4 Aufschiebung der Zahlung  

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange  

(1) Zweifel an der Empfangsberech+gung des Versicherungsnehmers bestehen;  

(2) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass die-
ses Versicherungsfalles noch läu�.  

 

A3-3 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen  

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglis+g über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.  

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskrä�iges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betrugs oder 
Betrugsversuchs festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.  

 

A3-4 Übergang von Ersatzansprüchen  

A3-4.1 Übergang von Ersatzansprüchen  

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dri7en zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt.  

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.  

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintri7 des Schadens in häuslicher Ge-
meinscha� lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.  

 
A3-4.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen  

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschri�en zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchset-
zung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.  

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

 
 

 

Abschni7 A4: 
Weitere Bes+mmungen 

A4-1 Sachverständigenverfahren  

A4-1.1 Feststellung der Schadenhöhe  

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintri7 des Versicherungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigenverfahren 
festgestellt wird.  

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.  

 
A4-1.2 Weitere Feststellungen  

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.  

 
A4-1.3 Verfahren vor Feststellung  

Für das Sachverständigenverfahren gilt:  

(1) Jede Partei hat in TexTorm einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in TexTorm auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benen-
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nen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versi-
cherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.  

(2) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm 
in dauernder Geschä�sverbindung steht, ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschä�spartnern angestellt ist oder 
mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.  

(3) Beide Sachverständige benennen in TexTorm vor Beginn ihrer Feststellungen einen dri7en Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter (2) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.  

 
A4-1.4 Feststellung  

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:  

(1) die ermi7elten oder vermuteten U rsachen und den Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach 
den anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;  

 
(2) den U mfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere  

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmi7el-
bar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des Schadens;  

b) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den Zustand vor Schadeneintri7 erforderlichen Kosten;  

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;  

 
(3) die nach dem Versicherungsschein versicherten Kosten.  

 
A4-1.5 Verfahren nach Feststellung  

Der Sachverständige übermi7elt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzei+g. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen 
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strei+g gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermi7elt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzei+g.  

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen 
wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der 
Versicherer die Entschädigung.  

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.  

 
A4-1.6 Kosten  

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide 
Parteien je zur Häl�e.  

 
A4-1.7 Obliegenheiten  

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 
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B3-2 Gefahrerhöhung 
B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 
Abschni7 B4: 
Weitere Regelungen 
B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 
B4-2 Versicherung für fremde Rechnung 
B4-3 Erklärungen und Anzeigen, Anschri�enänderung 
B4-4 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
B4-5 Verjährung 
B4-6 Örtlich zuständiges Gericht 
B4-7 Anzuwendendes Recht 
B4-8 Embargobes+mmung 
B4-9 Maklervollmacht 

 

 
 

Abschni7 B1: 
Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über 
die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.  

 

B1-2 Ende des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz endet:  

(1) Im Hochbau  

a) mit der Bezugsfer+gkeit oder  

b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung oder  

c) mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme.  

Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Für Restarbeiten besteht weiterhin Versicherungsschutz.  

Liegen vorstehende Voraussetzungen nur für eines von mehreren Bauwerken oder für einen Teil eines Bauwerkes vor, so endet 
der Versicherungsschutz für dieses von mehreren Bauwerken oder für diesen Teil eines Bauwerkes.  

Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des Versicherungs-
schutzes kann der Versicherungsnehmer die Verlängerung des Versicherungsschutzes beantragen.  

 

B1-3 Beitragszahlung und -berechnung  

B1-3.1 Beitragszahlung  

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjähr-
lich, jährlich oder als Einmalbeitrag.  

 
B1-3.2 Beitragsberechnung  

Der Beitrag wird zunächst aus den vorläufigen und nach Ende des Versicherungsschutzes aus den endgül+gen Versicherungssummen 
berechnet. Ein Differenzbetrag ist nachzuentrichten oder zurück zu gewähren.  

 

B1-4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung  

B1-4.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags  

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.  
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Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen.  

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bes+mmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.  

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder ein-
malige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.  

 
B1-4.2 Rücktri7srecht des Versicherers bei Zahlungsverzug  

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-4.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht veranlasst hat.  

Der Rücktri7 ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  

 
B1-4.3 Leistungsfreiheit des Versicherers  

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei+g nach B1-4.1 zahlt, so ist der Versicherer für ei-
nen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mi7eilung in TexTorm (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.  

Die Leistungsfreiheit tri7 nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.  

 

B1-5 Folgebeitrag  

B1-5.1 Fälligkeit  

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn 
oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig.  

Die Zahlung gilt als rechtzei+g, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.  

 
B1-5.2 Verzug und Schadenersatz  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzei+g gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die 
verspätete Zahlung zu vertreten hat.  

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berech+gt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  

 
B1-5.3 Mahnung  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzei+g gezahlt, kann der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in TexTorm (z.B. E-
Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bes+mmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.  

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweist.  

 
B1-5.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung  

Tri7 nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintri7 
des Versicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.  

 
B1-5.5 Kündigung nach Mahnung  

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf der in der Mah-
nung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofor+ger Wirkung kündigen.  

Die Kündigung kann mit der Bes+mmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen.  

 
B1-5.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung  

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die Kündigung 
mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veranlasst 
wird.  

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.3 bleibt bis zur Zahlung bestehen.  

 

B1-6 Lastschri�verfahren  

B1-6.1 Pflichten des Versicherungsnehmers  

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschri�verfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.  

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzei+g, wenn sie unverzüglich nach einer in TexTorm (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungs-
aufforderung des Versicherers erfolgt.  
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B1-6.2 Fehlgeschlagener Lastschri�einzug  

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezo-
gen werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und 
zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.  

Von Kredi+ns+tuten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschri�einzug können dem Versicherungsnehmer in 
Rechnung gestellt werden.  

 

B1-7 Beitrag bei vorzei+ger Vertragsbeendigung  

B1-7.1 Allgemeiner Grundsatz  

Bei vorzei+ger Beendigung des Vertrags steht dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat.  

 
B1-7.2 Beitrag oder Geschä�sgebühr bei Widerruf, Rücktri7, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse  

B1-7.2.1 Widerru� der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach 
Zugang der Widerrufserklärung enTallenden Teil der Beiträge zu ersta7en. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbe-
lehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungs-
nehmer zuges+mmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.  

 
B1-7.2.2 Tri7 der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm der Bei-

trag bis zum Zugang der Rücktri7serklärung zu.  

 
B1-7.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglis+ger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der 

Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.  

 
B1-7.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerha� weg, steht dem Versicherer der Beitrag 

zu, den er hä7e beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versi-
cherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.  

 
B1-7.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung 

nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein kün�iges U nternehmen oder für ein anderes kün�iges Inte-
resse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschä�sgebühr verlangen.  

 
 

 

Abschni7 B2: 
Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung 

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags  

B2-1.1 Vertragsdauer  

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. Der Vertrag endet mit dem Ende des Versiche-
rungsschutzes, spätestens jedoch mit dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

 

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall  

B2-2.1 Kündigungsrecht  

Nach dem Eintri7 eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
TexTorm (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Ver-
handlungen über die Entschädigung zulässig.  

 
B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer  

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird.  

 
B2-2.3 Kündigung durch Versicherer  

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.  
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Abschni7 B3: 
Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten 

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss  

B3-1.1 Vollständigkeit und Rich+gkeit von Angaben über gefahrerhebliche U mstände  

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in TexTorm (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in TexTorm stellt.  

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und B3-1.2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksich+gen.  

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur beru-
fen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

 
B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

B3-1.2.1 Rücktri7 und Wegfall des Versicherungsschutzes  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall 
des Rücktri7s besteht auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz.  

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktri7srecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrich+gen oder unvollständi-
gen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.  

Das Rücktri7srecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten U mstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen geschlossen hä7e.  

Tri7 der Versicherer nach Eintri7 des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrich+g angezeigte U mstand weder für den Eintri7 des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den U mfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglis+g verletzt hat.  

 
B3-1.2.2 Kündigung  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den 
Vertrag kündigen.  

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten U mstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hä7e.  

 
B3-1.2.3 Vertragsänderung  

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten U mstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mi7ei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mi7eilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.  

 
B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers  

Die Rechte zum Rücktri7, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats schri�lich geltend 
machen. Dabei hat er die U mstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begründung kann er nachträglich weitere U m-
stände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der U mstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht be-
gründen.  

 
B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers  

Die Rechte zum Rücktri7, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mi7eilung in TexTorm (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hinge-
wiesen hat.  

 
B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers  

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktri7, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die U nrich+gkeit der Anzeige kannte.  

 
B3-1.6 Anfechtung  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis+ger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.  

 
B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers  

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.  
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B3-2 Gefahrerhöhung  

B3-2.1 Begriff der Gefahrerhöhung  

B3-2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
U mstände so verändert werden, dass der Eintri7 des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechTer-
+gte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.  

 
B3-2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher U mstand ändert, nach dem der 

Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.  

 
B3-2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den U mständen als 

mitversichert gelten soll.  

 
B3-2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers  

B3-2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zus+mmung des Versicherers keine Gefahrer-
höhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dri7en gesta7en.  

 
B3-2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zus+mmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-

nommen oder gesta7et hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.  

 
B3-2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintri7, muss der Versicherungsneh-

mer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.  

 
B3-2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer  

B3-2.3.1 Kündigungsrecht  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach B3-2.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen.  

 
B3-2.3.2 Vertragsänderung  

Sta7 der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschä�sgrundsätzen entsprechenden 
erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.  

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der er-
höhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mi7eilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mi7eilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.  

 
B3-2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers  

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach B3-2.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat.  

 
B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung  

B3-2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach B3-2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.  

 
B3-2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 

nach dem Zeitpunkt eintri7, zu dem die Anzeige dem Versicherer hä7e zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt 
B3-2.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem 
Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hä7e zugegangen sein müssen, bekannt war.  

 
B3-2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht 

ursächlich für den Eintri7 des Versicherungsfalls oder den U mfang der Leistungspflicht war oder  

 

B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers  

B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintri7 des Versicherungsfalls 

(1) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintri7 des Versicherungsfalls die notwendigen Informa+onen über die Eigenscha�en oder 
Veränderungen des Baugrunds und die Grundwasserverhältnisse einzuholen und zu beachten, insbesondere:  

a) Sofern Schäden durch aggressives Grundwasser möglich sind, sind rechtzei+g eine Erst- und, falls erforderlich, eine Kon-
trollanalyse durchzuführen und deren Ergebnis zu beachten;  

b) sofern die Gefahr des Aufschwimmens besteht, sind die Lieferungen und Leistungen durch ausreichende und funk+onsfähi-
ge Flutungsmöglichkeiten oder Ballast zu sichern;  
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c) in Bergbaugebieten sind die Baupläne vor Baubeginn dem Bergbau-Berech+gten und der zuständigen Bergbehörde vorzule-
gen. Auflagen dieser Behörde sind zu entsprechen.  

 
(2) eine gänzliche U nterbrechung der Arbeiten auf dem Baugrundstück oder eines Teils davon dem Versicherer unverzüglich anzu-

zeigen;  

 
(3) alle sons+gen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten;  

 
(4) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grobfahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintri7 des Versicherungsfalles 

gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.  

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit we-
der vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.  

 
B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintri7 des Versicherungsfalls  

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintri7 des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:  

Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungsnehmer Weisungen 
des Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
U mstände dies gesta7en. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.  

 
Der Versicherungsnehmer hat:  

(1) dem Versicherer den Schadeneintri7, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch – anzuzeigen;  

(2) Schäden durch straEare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;  

(3) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;  

(4) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer frei-
gegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen+eren (z.B. durch Fo-
tos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besich+gung durch den Versicherer aufzubewahren;  

(5) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskun� zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des U m-
fanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede U ntersuchung über U rsache und Höhe des Schadens und 
über den U mfang der Entschädigungspflicht zu gesta7en;  

(6) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.  

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem anderen als dem Versicherungsnehmer zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten nach B3-3.2.1 und B3-3.2.2 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen U m-
ständen möglich ist.  

 
B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung  

B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech+gt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.  

 
B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintri7 des Versicherungsfalls bestehende Auskun�s- oder Auclärungsobliegenheit, ist 

der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mi7eilung in 
TexTorm (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.  

 
B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrläs-

sig verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den U mfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.  

 
 

 

Abschni7 B4: 
Weitere Regelungen 

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung  

B4-1.1 Anzeigepflicht  

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versiche-
rung unverzüglich mitzuteilen. In der Mi7eilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. Falls keine Ver-
sicherungssumme vereinbart ist, ist sta7dessen der Versicherungsumfang anzugeben.  

 
B4-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach B4-1.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in B3-3 be-
schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn 
der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.  
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B4-1.3 Ha�ung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung  

B4-1.3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen 
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.  

 
B4-1.3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm 

nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Scha-
dens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. 

 
B4-1.3.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-

vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nich+g.  

 
B4-1.4 Besei+gung der Mehrfachversicherung  

B4-1.4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist.  

 
B4-1.4.2 Die Regelungen nach B4-1.4.1 sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss 

der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist.  

 

B4-2 Versicherung für fremde Rechnung  

B4-2.1 Rechte aus dem Vertrag  

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dri7en (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.  

 
B4-2.2 Zahlung der Entschädigung  

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte sei-
ne Zus+mmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zus+mmung des Versicherungsnehmers 
verlangen.  

 
B4-2.3 Kenntnis und Verhalten  

(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksich+gen.  

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für 
sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist.  

(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm ei-
ne rechtzei+ge Benachrich+gung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.  

(3) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Au�rag des Versi-
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.  

 

B4-3 Erklärungen und Anzeigen, Anschri�enänderung  

B4-3.1 Form, zuständige  

Die für den Versicherer bes+mmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmi7elbar gegen-
über dem Versicherer erfolgen, sind in TexTorm (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schri�-
form oder in diesem Vertrag etwas anderes bes+mmt ist.  

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzei-
gen bleiben bestehen.  

 
B4-3.2 Nichtanzeige einer Anschri�en- oder Namensänderung  

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschri� dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschri�. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des Versicherungsnehmers.  

 
B4-3.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung  

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschri� seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung B4-3.2 entsprechend Anwendung.  
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B4-4 Vollmacht des Versicherungsvertreters  

B4-4.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers  

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmäch+gt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen be-
treffend  

(1) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags;  

(2) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;  

(3) Anzeige- und Informa+onspflichten vor Abschluss des Vertrags und während des Versicherungsverhältnisses.  

 
B4-4.2 Erklärungen des Versicherers  

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Ver-
sicherungsnehmer zu übermitteln.  

 
B4-4.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter  

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmäch+gt, Zahlungen anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der 
Vermi7lung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte.  

 

B4-5 Verjährung  

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden U mständen und der Person des Schuldners Kenntnis er-
langt. Die grob fahrlässige U nkenntnis steht der Kenntnis gleich.  

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in TexTorm (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit.  

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschri�en des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  

 

B4-6 Örtlich zuständiges Gericht  

B4-6.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermi7ler  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsvermi7ler bes+mmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner 
Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versi-
cherer seinen Sitz hat.  

 
B4-6.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bes+mmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz, 
dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.  

Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bes+mmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  

 

B4-7 Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  

 

B4-8 Embargobes+mmung  

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbes+mmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtscha�s-, Handels- oder Finanzsank+onen bzw. Embargos der Europäischen U nion oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.  

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hin-
blick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

 

B4-9 Maklervollmacht 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entge-
genzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

Wir entschädigen für versicherte Sachen, die durch folgende Ereignisse (Gefahren) zerstört oder beschädigt werden oder infolge sol-
cher Ereignisse abhandenkommen. 
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Teil C: Klauseln zu den Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von 

Bauleistungen 
 
 
Soweit vereinbart, gelten folgende Klauseln: 
 
 

 
TK A 5111 – Energieversorgung 
TP A 5111a) – Anlagen zur alterna+ven Erzeugung von elektrischer 
Energie und Wärme 
TP A 5113 – Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe 
TK A 5114 – Baugrund und Bodenmassen 
TK A 5120 – Mitversicherung von Altbauten des Hochbaus gegen 
Einsturz 
TK A 5121 – Mitversicherung von Altbauten des Hochbaus gegen 
Sachschäden infolge eines Schadens an der Neubauleistung sowie 
infolge Leitungswasser, Sturm und Hagel 
TK A 5122 – Mitversicherung von Altbauten des Hochbaus gegen 
Sachschäden 
TK A 5130 – Brand, Blitzschlag, Explosion, Lu�fahrzeuge 
TK A 5132 – Innere U nruhen 
TK A 5133 – Streik, Aussperrung 
TK A 5134 – Radioak+ve Isotope 
TK A 5140 – Diebstahl 
TK A 5141 – Nachha�ung 

TK A 5142 – Nachha�ung (erweiterte Deckung) 
TP A 5145 – Verzicht der Einrede grober Fahrlässigkeit 
TP A 5146 – Brand, Blitzschlag, Explosion an lagerndem Material 
TP A 5147 – Repräsentanten 
TK A 5310 – Erweiterte Entschädigung bei Schäden infolge von 
Mängeln 
TK A 5311 – Lokalisierung von Schadenursachen 
TP A 5312 – Zusätzliche Aufräumungskosten 
TK A 5313 – Mehrkosten für Eil-, Express- und Lu�frachten 
TP A 5399 – Mehrkosten bei Bauzeitverlängerung durch 
Sachschaden 
TK A 5340 – Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte U nternehmer 
und Subunternehmer 
TK B 5120 – Ende des Versicherungsschutzes für Schäden durch 
Sturm und Leitungswasser an fer+g gestellten Teilen von 
Bauwerken 
TP B 5339 – Sofor+ger Reparaturbeginn 

 

 
 

TK A 5111 
Energieversorgung 

1. Versicherte Sachen 

Mitversichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten Strom- und Energieerzeugungsanlagen, Notstromaggregate, zentrale 
Ba7erie- und/oder unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (Neubauleistungen). Dies gilt abweichend von A1-1.2 (2) ABBL. 

 

2. Versicherungssumme 

Strom- und Energieerzeugungsanlagen, Notstromaggregate, zentrale Ba7erie- oder unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen 
sind bis zur Höhe der im Versicherungsschein vereinbarten Versicherungssumme versichert. 

 

3. U mfang der Entschädigung 

Die Grenze der Entschädigung ist die vereinbarte Versicherungssumme. 

 
 

 

TP A 5111a) 
Anlagen zur alterna+ven Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme 

1. Versicherte Sache 

Mitversichert sind die gebäudegebundenen Anlagen zur alterna+ven Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme (Neubauleistun-
gen) 

– Solarthermieanlagen 
– Wärmepumpen; 
– Geothermieanlagen (oberflächennahe Anlagen bis zu einer Bohr+efe von 200 m) 
– Photovoltaik-Dach – und Fassadenanlagen 
– Blockheizkra�werke 

soweit deren Anschaffungskosten in der Versicherungssumme enthalten sind. 

Dies gilt abweichend von A1-1.2 (2) ABBL. 
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2. U mfang der Entschädigung 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende U rsachen keine Entschädigung für Schäden an versicherten Sachen durch ei-
nen Funk+onstest/Probebetrieb. 

Bei Schäden an Geothermieanlagen leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwirkende U rsachen keine Entschädigung 

a) soweit es sich um zwangsläufig durch die versicherte Baumaßnahme entstehende Beschädigungen handelt; 

b) für das Auffüllen von Hohlräumen, soweit sie nicht infolge eines versicherten Schadens entstehen; 

c) für Verluste von Spülmi7eln und den damit im Zusammenhang stehenden Einbau von Dichtstoffen; 

d) für Verluste oder Schäden an und durch das gesamte Bohrsystem; 

e) für U mweltschäden; 

f) soweit für den Schaden aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht werden kann. 

Dies gilt ergänzend zu A1-2.2 ABBL. 

 
 

 

TP A 5113 
Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe 

1. Versicherte Sachen 

Mitversichert sind Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe. 

Hilfsbauten sind temporäre Bauten die zur Erstellung des Bauvorhabens benö+gt werden aber nicht in das Bauwerk eingehen, z.B. 
Bauschilder, Bautafeln, Gerüste, Schalungen, Verbau, Wasserhaltung, Bauzäune, Fußgänger- und Behelfsbrücken. Bauhilfsstoffe kön-
nen zur Verarbeitung eines Baustoffes bzw. zur Erstellung eines Bauteils nö+g sein. Bauhilfsstoffe gehen unmi7elbar in den Baustoff 
oder das Bauteil ein, z.B. Gleitmi7el, Reinigungsmi7el, Schweißmi7el, Hartstoffzusätze, Zusätze zur Vergütung von Bindemi7eln. 

Nicht zu den Hilfsbauten und Bauhilfsstoffen zählen: 

Baugeräte einschl. Zusatzeinrichtungen, Vermessungs-, Werksta7-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte sowie Signal- und Sicherungsanlagen, 
Kleingeräte und Handwerkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Akten, Zeichnungen und Pläne. 

Dies gilt abweichend von A1-1.2 (4) ABBL. 

 

2. Versicherungssumme 

Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe sind mit der im Versicherungsschein vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. 

 

3 U mfang der Entschädigung 

Bei Totalschäden leistet der Versicherer Entschädigung für das Material in Höhe des Zeitwertes. Der Zeitwert errechnet sich aus dem 
Neuwert abzüglich der Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im Übrigen leistet der Versicherer Entschädigung 
entsprechend A3-1 ABBL. 

Die Grenze der Entschädigung ist die vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko. 

 
 

 

TK A 5114 
Baugrund und Bodenmassen 

1. Versicherte Sachen 

Mitversichert sind Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der Lieferungen und Leistungen sind. Versichert sind da-
bei ausschließlich Aufwendungen, um nach einem Versicherungsfall: 

a) den die Bauleistung umgebenden Baugrund zu stabilisieren oder auszutauschen, soweit dies für die Ausführung der versicherten 
Bauleistungen zwingend erforderlich ist; 

b) die Bodenmassen, die für die weitere Bauausführung gelagert werden, wieder herzustellen oder wieder zu beschaffen; 

c) Baugrund innerhalb des Versicherungsortes zu dekontaminieren oder auszutauschen, den Aushub zu entsorgen oder in die 
nächstgelegene geeignete Deponie zu transpor+eren und dort abzulagern. Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekonta-
mina+on und Entsorgung von Gewässern, Kosten für die Besei+gung von Beeinträch+gungen des Grundwassers oder der Natur 
sowie Emissionen in der Lu�. 

Nicht versichert sind ferner Aufwendungen aufgrund der Einliefererha�ung. 

Dies gilt abweichend von A1-1.2 (5) ABBL. 

 

2. Versicherungssumme 

Baugrund und Bodenmassen sind bis zur Höhe der im Versicherungsschein vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. 

 

3. U mfang der Entschädigung 

Die Grenze der Entschädigung ist die vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko. 
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TK A 5120 
Mitversicherung von Altbauten des Hochbaus gegen Einsturz 
 

Soweit nicht für den Einzelfall oder durch die nachstehenden Bes+mmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Bauleistungen (ABBL). 

 

1. Versicherte Sachen 

Mitversichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten Altbauten des Hochbaus, soweit an ihnen unmi7elbar nach A1-1 ABBL 
versicherte Neubauleistungen ausgeführt werden, durch die in ihre tragende Konstruk+on eingegriffen wird oder durch die sie unter-
fangen werden. Dies gilt abweichend von A1-1.2 (6) ABBL. 

 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Einsturz versicherter Altbauten des Hochbaus, soweit diese Schäden unmi7elbare 
Folgen der an den Altbauten ausgeführten Neubauleistungen sind und soweit ein versicherter U nternehmer ersatzpflich+g ist. 

Sons+ge Schäden stehen einem Einsturz nur dann gleich, wenn der Altbau aus Gründen der Standsicherheit ganz oder teilweise abge-
brochen werden muss. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Rammarbeiten; 

bb) Schäden durch Veränderung der Grundwasserverhältnisse; 

cc) Risse und Senkungsschäden, soweit nicht die Voraussetzungen von a) gegeben sind; 

dd) Schäden an Sachen, die in den Altbauten eingebaut oder untergebracht sind; 

ee) aufwändige Aussta7ung und kunsthandwerklich bearbeitete Bauteile; 

ff) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert. 

gg) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 

 

3. Versicherungssumme 

Die Altbauten sind bis zur Höhe der im Versicherungsschein jeweils vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. 

Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleisteten Entschädigungen. Der Versicherungsnehmer kann eine Wieder-
auffüllung beantragen. Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall Beitrag nachzuentrichten. 

 

4. U mfang der Entschädigung 

a) Ein Abzug in Höhe der Wertverbesserung für beschädigte Rohbauteile wird nicht vorgenommen. 

Bei Folgeschäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wert-
minderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im Übrigen leistet der Versicherer Entschädigung entsprechend A3-1 ABBL. 

b) Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 

c) Der nach a) und b) ermi7elte Betrag wird je Versicherungsfall um die hierfür vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln abgezogen. 

d) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht werden 
kann. 

 

5. Obliegenheiten 

a) Ergänzend zu B3-3 ABBL hat der Versicherungsnehmer vor Eintri7 des Versicherungsfalls den Zustand der versicherten Altbauten 
vor Beginn der Bauarbeiten durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen und während der Bauzeit zu überwachen. Risse sind 
zu markieren und zu überwachen. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
von B3-3 ABBL zur Kündigung berech+gt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt B3-2 ABBL. Danach kann der Versicherer kündigen oder leis-
tungsfrei sein. 

 

6. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz für die mitversicherten Altbauten beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und endet einen Monat nach Ab-
schluss der Lieferungen und Leistungen gemäß Nr. 1.  
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TK A 5121 
Mitversicherung von Altbauten des Hochbaus gegen Sachschäden infolge eines Schadens an der Neu-
bauleistung sowie infolge Leitungswasser, Sturm und Hagel 
 

Soweit nicht für den Einzelfall oder durch die nachstehenden Bes+mmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Bauleistungen (ABBL). 

 

1. Versicherte Sachen und nicht versicherte Sachen 

a) Versicherte Sachen 

Mitversichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten Altbauten des Hochbaus, soweit an ihnen unmi7elbar nach A1-1 
ABBL versicherte Neubauleistungen ausgeführt werden. 

Dies gilt abweichend von A1-1.2 (6) ABBL. 

b) Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind, 

aa) Medizin- und labortechnische Anlagen; 

bb) Datenverarbeitungsanlagen, Strom- und Energieerzeugungsanlagen, Notstromaggregate, zentrale Ba7erieversorgungsanla-
gen und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen; 

cc) maschinelle Einrichtungen für Produk+onszwecke; 

dd) aufwändige Aussta7ung und kunsthandwerklich bearbeitete Bauteile; 

ee) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert. 

 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an den versicherten 
Altbauten des Hochbaus, soweit diese Schäden die unmi7elbare Folge eines ersatzpflich+gen Schadens an den Neubauleistungen 
gemäß A1-1 ABBL sind sowie durch Leitungswasser, Sturm und Hagel. 

aa) Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungsrohren, den sons+gen Einrichtungen der Wasserversorgung oder 
der Warmwasserheizungs-, Dampdeizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen bes+mmungswidrig ausge-
treten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemi7el aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf ste-
hen Leitungswasser gleich; 

bb) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, die nicht normalen Witterungseinflüssen, mit denen wegen der Jahreszeit und der 
örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss, entspricht; 

cc) Hagel ist ein fester Wi7erungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 

bb) Verluste durch Diebstahl; 

cc) Risseschäden und Einsturzschäden durch 

(1) Eingriffe in die tragende Konstruk+on des Altbaus und deren U nterfangungen; 

(2) Rammarbeiten; 

(3) Veränderung der Grundwasserverhältnisse; 

(4) Setzungen; 

dd) Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten. 

 

3. Versicherungssumme 

Die Altbauten sind bis zur Höhe der im Versicherungsschein jeweils vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. 

Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleisteten Entschädigungen. Der Versicherungsnehmer kann eine Wieder-
auffüllung beantragen. Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall Beitrag nachzuentrichten. 

 

4. U mfang der Entschädigung 

a) Ein Abzug in Höhe der Wertverbesserung für beschädigte Rohbauteile wird nicht vorgenommen. 

Bei Folgeschäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wert-
minderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im Übrigen leistet der Versicherer Entschädigung entsprechend A3-1 ABBL. 

b) Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 

c) Der nach a) und b) ermi7elte Betrag wird je Versicherungsfall um die hierfür vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln abgezogen. 

d) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht werden 
kann. 
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5. Obliegenheiten 

a) Ergänzend zu B3-3 ABBL hat der Versicherungsnehmer vor Eintri7 des Versicherungsfalls den Zustand der versicherten Altbauten 
vor Beginn der Bauarbeiten durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen und während der Bauzeit zu überwachen. Risse sind 
zu markieren und zu überwachen. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
von B3-3 ABBL zur Kündigung berech+gt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt B3-2 ABBL. Danach kann der Versicherer kündigen oder leis-
tungsfrei sein. 

 
 

 

TK A 5122 
Mitversicherung von Altbauten des Hochbaus gegen Sachschäden 
 

Soweit nicht für den Einzelfall oder durch die nachstehenden Bes+mmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Bauleistungen (ABBL). 

 

1. Versicherte Sachen und nicht versicherte Sachen 

a) Versicherte Sachen 

Mitversichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten Altbauten des Hochbaus, soweit an ihnen unmi7elbar nach A1-1 
ABBL versicherte Neubauleistungen ausgeführt werden. Dies gilt abweichend von A1-1.2 (6) ABBL. 

b) Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind, 

aa) Medizin- und labortechnische Anlagen; 

bb) Datenverarbeitungsanlagen, Strom- und Energieerzeugungsanlagen, Notstromaggregate, zentrale Ba7erieversorgungsanla-
gen und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen; 

cc) maschinelle Einrichtungen für Produk+onszwecke; 

dd) aufwändige Aussta7ung und kunsthandwerklich bearbeitete Bauteile; 

ee) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert. 

 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an den versicherten 
Altbauten des Hochbaus. 

U nvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten oder im Falle der Versicherung für 
fremde Rechnung zusätzlich der Versicherte, der zum Zeitpunkt des Eintri7s des Sachschadens die Gefahr trägt, oder dessen Re-
präsentanten, weder rechtzei+g vorhergesehen haben, noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tä+gkeit erforderlichen Fach-
wissen hä7en vorhersehen können. Dabei schadet nur grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer berech+gt seine Leistungen in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 

Lu�fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 

bb) Verluste durch Diebstahl; 

cc) Risseschäden durch 

(1) Eingriffe in die tragende Konstruk+on des Altbaus und deren U nterfangungen; 

(2) Rammarbeiten; 

(3) Veränderung der Grundwasserverhältnisse; 

(4) Setzungen. 

 Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn die Altbauten infolge von Risseschäden aus Gründen der Standsicherheit 
ganz oder teilweise abgebrochen werden müssen. 

dd) Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten. 

 

3. Versicherungswert; Versicherungssumme; U nterversicherung 

Die Altbauten sind bis zur Höhe der im Versicherungsschein jeweils vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. 

Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleisteten Entschädigungen. Der Versicherungsnehmer kann eine Wieder-
auffüllung beantragen. Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall Beitrag nachzuentrichten. 

 

4. U mfang der Entschädigung 

a) Ein Abzug in Höhe der Wertverbesserung für beschädigte Rohbauteile wird nicht vorgenommen. 

Bei Folgeschäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wert-
minderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im Übrigen leistet der Versicherer Entschädigung entsprechend A3-1 ABBL. 

b) Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 
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c) Der nach a) und b) ermi7elte Betrag wird je Versicherungsfall um die hierfür vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird die Selbstbeteiligung jeweils einzeln abgezogen. 

d) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht werden 
kann. 

 

5. Obliegenheiten 

a) Ergänzend zu B3-3 ABBL hat der Versicherungsnehmer vor Eintri7 des Versicherungsfalles den Zustand der versicherten Altbau-
ten vor Beginn der Bauarbeiten durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen und während der Bauzeit zu überwachen. Risse 
sind zu markieren und zu überwachen. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe 
von B3-3 ABBL zur Kündigung berech+gt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, gilt B3-2 ABBL. Danach kann der Versicherer kündigen oder leis-
tungsfrei sein. 

 
 

 

TK A 5130 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Lu�fahrzeuge 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden an der Neubauleistung, die durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

Dies gilt abweichend von A1-2.2 (1) ABBL. 

 
 

 

TK A 5132 
Innere U nruhen 
 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden durch Innere U nruhen. 

Dies gilt abweichend von A1-2.2 (5) ABBL. 

 
2. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende U rsachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand. 

 
3. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts bean-

sprucht werden kann. 

 
4. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von A3-1.6 ABBL der im Versicherungsvertrag genannte Betrag. 

 
5. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird 2 Wochen nach Zugang wirksam. 

 
 

 

TK A 5133 
Streik, Aussperrung 
 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden durch Streik oder Aussperrung. 

Dies gilt abweichend von A1-2.2 (6) ABBL. 

 
2. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird 2 Wochen nach Zugang wirksam. 

 
 

 

TK A 5134 
Radioak+ve Isotope 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden durch betriebsbedingt vorhandene radioak+ve Isotope an versicherten Sachen die 
infolge eines anderen entschädigungspflich+gen Schadens entstanden sind. 

Grenze der Entschädigung ist die in dem Versicherungsschein vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko. 

Dies gilt abweichend von A1-2.2 (7) ABBL. 

 
 

 

TK A 5140 
Diebstahl 
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Mitversichert ist das Abhandenkommen durch Diebstahl mit dem Bauwerk fest verbundener versicherter Bestandteile der Neubau-
leistung. 

Dies gilt abweichend von A1-2 ABBL. 

 
 

 

TK A 5141 
Nachha�ung 
 
1. Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß B1-2 ABBL leistet der Versicherer während der Nachhaftungszeit von 3 Monaten Entschädi-

gung für Schäden gemäß A1-2 ABBL an den versicherten Sachen, die durch die Ausführung der Nacherfüllungs- oder Restarbeiten im 
Rahmen der vertraglich vereinbarten Verpflichtungen verursacht werden. 

 
2. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wären. 

Dies gilt auch für die Beseitigung eines Mangels an der versicherten Sache. 

 
3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag bean-

sprucht werden kann. 

 
 

 

TK A 5142 
Nachha�ung (erweiterte Deckung) 
 
1. Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß B1-2 ABBL leistet der Versicherer während der Nachhaftungszeit von 3 Monaten Entschädi-

gung für Schäden gemäß A1-2 ABBL an den versicherten Sachen, 

a) die durch die Ausführung der Nacherfüllungs- oder Restarbeiten im Rahmen des vertraglich vereinbarten Verpflichtungen verursacht 
werden; 

b) die während des Versicherungsschutzes gemäß B1-2 ABBL auf dem Versicherungsort verursacht wurden. 

 
2. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wären. 

Dies gilt auch für die Beseitigung eines Mangels an der versicherten Sache. 

 
3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag bean-

sprucht werden kann. 

 
 

 

TP A 5145 
Verzicht der Einrede grober Fahrlässigkeit 
 

Der Versicherer verzichtet bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherungsnehmer oder seine 
Repräsentanten bis zu einer Gesamtschadenhöhe von 50.000 Euro darauf, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers oder Repräsentanten entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, sofern gesetzliche oder vertraglich 
vereinbarte Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt wurden. 

Der Verzicht der Einrede grober Fahrlässigkeit gilt nicht für die verantwortlich handelnden Montage-/Bauleiter des Versicherungs-
nehmers und nicht für Gewerke, die der Versicherungsnehmer selbst ausgeführt hat. 

Dies gilt abweichend von A1-2.1 ABBL und A3-1.8 ABBL. 

 
 

 

TP A 5146 
Brand, Blitzschlag, Explosion an lagerndem Material 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Schäden an lagerndem Material, die durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

Die Grenze der Entschädigung ist die vereinbarte Versicherungssumme von 25.000 Euro auf Erstes Risiko. 

Dies gilt abweichend von A1-2.2 (1) ABBL. 

 
 

 

TP A 5147 
Repräsentanten 
 

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen sich die Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zurechnen las-
sen. 

Als Repräsentanten gelten bei 
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– Ak+engesellscha�en, die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollmäch+gten 
– Gesellscha�en mit beschränkter Ha�ung, die Geschä�sführer 
– Kommanditgesellscha�en, die Komplementäre 
– offenen Handelsgesellscha�en, die Gesellscha�er 
– Gesellscha�en bürgerlichen Rechts, die Gesellscha�er 
– Einzelfirmen, die Inhaber 
– anderen U nternehmensformen (z.B. Genossenscha�en, Verbänden, Körperscha�en des öffentlichen Rechts, Kommunen), die nach 

gesetzlichen Vorschri�en berufenen obersten Vertretungsorgane 
– ausländischen Firmen, der entsprechende Personenkreis. 

Als Repräsentanten des Versicherungsnehmers oder der Mitversicherten gelten jeweils auch die für diese verantwortlich handelnden 
Montage-/Bauleiter. 

 
 

 

TK A 5310 
Erweiterte Entschädigung bei Schäden infolge von Mängeln 
 

Führt ein Mangel vor Ende des Versicherungsschutzes gem. B1-2 ABBL zu einem entschädigungspflich+gen Schaden, so leistet der Ver-
sicherer Entschädigung unter Abzug der Kosten, die zusätzlich aufgewendet werden müssen, damit der Mangel nicht erneut entsteht. 
Dies gilt abweichend von A3-1.1 (3) ABBL. 

 
 

 

TK A 5311 
Lokalisierung von Schadenursachen 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Kosten zur Lokalisierung von U rsachen eines entschädigungspflich+gen Schadens. 

Diese Kosten werden nicht entschädigt, wenn die U rsache ein Mangel oder die Lokalisierung erfolglos ist. 

Die Grenze der Entschädigung ist die vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko. 

Dies gilt ergänzend zu A3-1 ABBL. 

 
 

 

TP A 5312 
Zusätzliche Aufräumungskosten 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für den Fall, dass infolge von Aufräumungskosten die Versicherungssumme überschritten wird. 

Aufräumungskosten sind Kosten, die infolge eines dem Grunde nach entschädigungspflich+gen Versicherungsfall aufgewendet wer-
den müssen, um versicherte Sachen, deren Teile oder Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden, aufzuräumen und zu 
vernichten oder in die nächstgelegene Deponie zu transpor+eren und dort zu besei+gen. 

Nicht versichert sind Dekontamina+onskosten und Aufwendungen aufgrund der Einliefererha�ung. 

Die Grenze der Entschädigung ist die vereinbarte Versicherungssumme in Höhe von 10.000 Euro auf Erstes Risiko. 

Dies gilt ergänzend zu A3-1 ABBL. 

 
 

 

TK A 5313 
Mehrkosten für Eil-, Express- und Lu�frachten 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Mehrkosten von Eil-, Express- und Lu�frachten. 

Die Grenze der Entschädigung ist die vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko. 

Dies gilt ergänzend zu A3-1 ABBL. 

 
 

 

TP A 5399 
Mehrkosten bei Bauzeitverlängerung durch Sachschaden 

1. Gegenstand der Versicherung 

Wird die bauvertraglich festgelegte Fer+gstellung des versicherten Bauvorhabens durch ein versichertes Schadenereignis verlängert, 
so ersetzt der Versicherer die nachgewiesenen Mehrkosten gemäß 3 a). 
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2. Versicherungssumme 

Mehrkosten bei Bauzeitverlängerung sind mit einer Versicherungssumme von 10.000 Euro auf Erstes Risiko versichert. Die Erstrisiko-
summe vermindert sich jeweils um die geleistete Entschädigung. Der Versicherungsnehmer kann eine Wiederauffüllung beantragen. 
Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall Beitrag nachzuentrichten. 

 

3. Entschädigungsleistung 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für die Mehrkosten der Bauzeitverlängerung, die der Versicherungsnehmer aufwenden 
muss, weil das zerstörte oder beschädigte Gebäude wieder in den Zustand unmi7elbar vor Eintri7 des Sachschadens versetzt 
bzw. durch eine gleichwer+ge Sache ersetzt werden muss, für 

aa) Zinsen und Gebühren aus Kredit-/Darlehensverträgen, 

bb) Kosten für die verlängerte Anmietung des bisherigen Wohnraumes (Mietverlängerungskosten), 

cc) Hotel- oder anderwei+ge U nterbringungs-/Überbrückungskosten, 

dd) Kosten für die Zwischenlagerung von Möbeln und Hausrat. 

 
b) Der Versicherer leistet nur dann Ersatz, wenn die entstandene Bauzeitverlängerung durch die Vorlage einer schri�lichen Verein-

barung zwischen dem Au�raggeber und einem beau�ragten U nternehmer hinsichtlich der endgül+gen Fer+gstellung des versi-
cherten Gebäudes nachgewiesen werden kann, die vor Baubeginn geschlossen und bei Änderungen des Bauvorhabens laufend 
angepasst wurde. 

 
c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit sich die Mehrkosten erhöhen 

aa) auf Grund behördlicher Anordnungen, 

bb) auf Grund verbrauchsabhängiger Kosten (Mietnebenkosten), 

cc) auf Grund von Vertrags- und Konven+onalstrafen, 

dd) durch die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht versicherter Sachen, 

ee) dadurch, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung des versicherten Gebäudes nicht 
rechtzei+g genügend Kapital zur Verfügung steht, 

ff) dadurch, dass das versicherte Gebäude anlässlich der Schadenbehebung geändert oder verbessert wird. 

 
d) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Versicherungsnehmer für den Schaden eine Entschädigung aus einem 

anderen Vertragsverhältnis beanspruchen kann. Die Entschädigung ist auf 250 Euro pro Kalendertag Verlängerung begrenzt. Die 
Grenze der Entschädigung ist die vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko. 

 

4 Karenzzeit 

Die Karenzzeit beträgt sieben Kalendertage, wobei der Schadentag als erster Karenztag zählt. Innerhalb der Karenzzeit leistet der Ver-
sicherer keine Entschädigung. 

 
 

 

TK A 5340 
Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte U nternehmer und Subunternehmer 
 

Der Versicherer verzichtet auf den Übergang von Ersatzansprüchen gegen versicherte U nternehmer und Subunternehmer als Scha-
denverursacher wegen Schäden an versicherten Lieferungen und Leistungen, die sie nicht selbst erstellt haben. Dies gilt jedoch nur, 
wenn oder soweit der Schadenverursacher gegen Ha�pflichtansprüche nicht versichert ist. 

Dies gilt abweichend von A1-3.3 ABBL. 

 
 

 

TK B 5120 
Ende des Versicherungsschutzes für Schäden durch Sturm und Leitungswasser an fer+g gestellten Teilen 
von Bauwerken 
 
1. Der Versicherungsschutz endet für Schäden durch Leitungswasser und Sturm, die zu Lasten des Au�raggebers gehen erst, wenn die 

Voraussetzungen gemäß B1-2 ABBL für das ganze Bauwerk vorliegen. Dies gilt abweichend von B1-2 ABBL. 

 
2. Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungsrohren, den sons+gen Einrichtungen der Wasserversorgung oder der 

Warmwasserheizungs-, Dampdeizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen bes+mmungswidrig ausgetreten ist. Sol-
e, Öle, Kühl- und Kältemi7el aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser 
gleich. 

 
3. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, die nicht normalen Wetter- und/oder Witterungsverhältnissen, mit denen wegen der 

Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss, entspricht. 
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TP B 5339 
Sofor+ger Reparaturbeginn 
 

Nach Eintritt eines Schadens bis zu einer Höhe von 5.000 Euro kann mit der Wiederherstellung sofort begonnen werden, sofern die Scha-
denanzeige unverzüglich erfolgt. Ausgenommen hiervon sind Schäden durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versicher-
ter Bestandteile. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, U rsache, U mfang und U mstände des Schadenfalls nachvollziehbar zu dokumentieren, so dass 
der Versicherer seine Ersatzpflicht prüfen kann. 

Dies gilt ergänzend zu B3-3.2 ABBL. 
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Teil D: Übersicht möglicher versicherbarer Bauleistungspakete 

 
 
Soweit vereinbart, gilt eines der nachfolgenden Bauleistungspakte versichert: 

 
 

 
Bauleistungspaket Classic 
Bauleistungspaket Protect 
Bauleistungspaket ProtectPlus 

 

 

 

 
 

Bauleistungspaket Classic 
 

Für den Classic-Schutz gelten folgende Erweiterungen: 

1. Versicherte Sachen: 

a) Gebäudegebundene Anlagen zur alterna+ven Erzeugung von elektrischer Energie oder Wärme (TP A 5111). 

b) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe (TP A 5113) 
Vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko 10.000 Euro. 

c) Baugrund und Bodenmassen (TK A 5114) 
Vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko 10.000 Euro. 

2. Versicherte Gefahren: 

a) Diebstahl (TK A 5140) 

b) Nachha�ung (erweiterte Deckung) (Klausel TP A 5142) 
In Abänderung der Klausel TP A 5142 mit einer Nachha�ungszeit von drei Monaten. 

3. Versicherte Kosten: 

a) Lokalisierung von Schadenursachen (TK A 5311) 
Vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko 10.000 Euro. 

b) Zusätzliche Aufräumungskosten (TP A 5312) 
Vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko 10.000 Euro. 

c) Mehrkosten für Eil-, Express- und Lu�frachten (TK A 5313) 
Vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko 10.000 Euro. 

4. Sons+ge Klauseln: 

a) Repräsentanten (TP A 5147) 

b) Erweiterte Entschädigung bei Schäden infolge von Mängeln (TK A 5310) 

 
 

 

Bauleistungspaket Protect 
 
Für den Protect-Schutz gelten folgende Erweiterungen: 

1. Versicherte Sachen: 

a) Gebäudegebundene Anlagen zur alterna+ven Erzeugung von elektrischer Energie oder Wärme (TP A 5111). 

b) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe (TP A 5113) 
In Abänderung der Klausel TP A 5113 sind Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe mit einer Versicherungssumme auf Erstes Risiko in Höhe 
von 25.000 Euro versichert. 

c) Baugrund und Bodenmassen (TK A 5114) 
In Abänderung der Klausel TK A 5114 sind Baugrund und Bodenmassen mit einer Versicherungssumme auf Erstes Risiko in Höhe 
von 25.000 Euro versichert. 

2. Versicherte Gefahren: 

a) Streik, Aussperrung (TK A 5133) 

b) Diebstahl (TK A 5140) 

c) Nachha�ung (erweiterte Deckung) (Klausel TP A 5142) 
In Abänderung der Klausel TP A 5142 mit einer Nachha�ungszeit von 6 Monaten. 

d) Sturm und Leitungswasserschäden an fer+g gestellten Teilen von Bauwerken (TK B 5120) 

e) Brand, Blitzschlag, Explosion an lagerndem Material (TP A 5146) 
Vereinbarte Versicherungssumme auf Erstes Risiko 25.000 Euro. 
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3. Versicherte Kosten: 

a) Lokalisierung von Schadenursachen (TK A 5311) 
In Abänderung der Klausel TK A 5311 sind Kosten zur Lokalisierung von Schadenursachen mit einer Versicherungssumme auf Ers-
tes Risiko in Höhe von 25.000 Euro versichert. 

b) Zusätzliche Aufräumungskosten (TP A 5312) 
In Abänderung der Klausel TP A 5312 sind zusätzliche Aufräumungskosten mit einer Versicherungssumme auf Erstes Risiko in Hö-
he von 25.000 Euro versichert. 

c) Mehrkosten für Eil-, Express- und Lu�frachten (TK A 5313) 
In Abänderung der Klausel TK A 5313 sind Mehrkosten von Eil-, Express- und Lu�frachten mit einer Versicherungssumme auf Ers-
tes Risiko in Höhe von 25.000 Euro versichert. 

4. Sons+ge Erweiterungen: 

a) Erweiterte Entschädigung bei Schäden infolge von Mängeln (TK A 5310) 

b) Sofor+ger Reparaturbeginn (TP B 5339) 

 
 

 

Bauleistungspaket ProtectPlus 
 

Für den ProtectPlus-Schutz gilt folgender Versicherungsumfang: 

1. Versicherte Sachen: 

a) Gebäudegebundene Anlagen zur alterna+ven Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme (TP A 5111) 

b) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe (TP A 5113) 
In Abänderung der Klausel TP A 5113 sind Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe mit einer Versicherungssumme auf Erstes Risiko in Höhe 
von 50.000 Euro versichert. 

c) Baugrund und Bodenmassen (TK A 5114) 
In Abänderung der Klausel TK A 5114 sind Baugrund und Bodenmassen mit einer Versicherungssumme auf Erstes Risiko in Höhe 
von 50.000 Euro versichert. 

2. Versicherte Gefahren: 

a) Streik, Aussperrung (TK A 5133) 

b) Diebstahl (TK A 5140) 

c) Nachha�ung (erweiterte Deckung) (Klausel TP 5142) 
Die Nachha�ungszeit beträgt 12 Monate. 

d) Sturm und Leitungswasserschäden an fer+g gestellten Teilen von Bauwerken (TK B 5120) 

e) Brand, Blitzschlag, Explosion an lagerndem Material (TP A 5146) 
In Abänderung der Klausel TP A 5146 mit einer Versicherungssumme auf Erstes Risiko in Höhe von 50.000 Euro. 

3. Versicherte Kosten: 

a) Lokalisierung von Schadenursachen (TK A 5311) 
In Abänderung der Klausel TK A 5311 sind Kosten zur Lokalisierung von Schadenursachen mit einer Versicherungssumme auf Ers-
tes Risiko in Höhe von 50.000 Euro versichert. 

b) Zusätzliche Aufräumungskosten (TP A 5312) 
In Abänderung der Klausel TP A 5312 sind zusätzliche Aufräumungskosten mit einer Versicherungssumme auf Erstes Risiko in Hö-
he von 50.000 Euro versichert. 

c) Mehrkosten für Eil-, Express- und Lu�frachten (TK A 5313) 
In Abänderung der Klausel TK A 5313 sind Mehrkosten von Eil-, Express- und Lu�frachten mit einer Versicherungssumme auf Ers-
tes Risiko in Höhe von 50.000 Euro versichert. 

4. Sons+ge Erweiterungen: 

a) Sofor+ger Reparaturbeginn (TP B 5339) 

b) Verzicht der Einrede grober Fahrlässigkeit (TP A 5145) 

c) Mehrkosten bei Bauzeitverlängerung durch Sachschaden (TP A 5399) 

5. Sons+ge Klauseln: 

a) Erweiterte Entschädigung bei Schäden infolge von Mängeln (TK A 5310) 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Ha�pflichtversicherung (AHB 

2012) 
 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart – 
 
 

 
U mfang des Versicherungsschutzes 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
3 Versichertes Risiko 
4 Vorsorgeversicherung 
5 Leistungen der Versicherung 
6 Begrenzung der Leistungen 
7 Ausschlüsse 

 
Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
8 Beginn des Versicherungsschutzes 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder 

einmaliger Beitrag 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
11 Rechtzei+gkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschri�mandat 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
13 Beitragsregulierung 
14 Beitrag bei vorzei+ger Vertragsbeendigung 
15 Beitragsangleichung 

 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
16 Dauer und Ende des Vertrages 
17 Wegfall des versicherten Risikos 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 
19 Kündigung nach Versicherungsfall 

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter 
U nternehmen 

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschri�en 

22 Mehrfachversicherung 

 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des 

Versicherungsnehmers 
24 Obliegenheiten vor Eintri7 des Versicherungsfalls 
25 Obliegenheiten nach Eintri7 des Versicherungsfalles 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 
Weitere Bes+mmungen 
27 Mitversicherte Person 
28 Abtretungsverbot 
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschri�enänderung 
30 Verjährung 
31 Zuständiges Gericht 
32 Anzuwendendes Recht 
33 Repräsentanten 
34 Vollmacht des Versicherungsmaklers 
35 Embargobes+mmungen 
 

 

 
 

U mfang des Versicherungsschutzes 

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Vermögensschaden zur Folge ha7e, aufgrund 

– gesetzlicher Ha�pflichtbes+mmungen 
– privatrechtlichen Inhalts 

von einem Dri7en auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dri7en unmi7elbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha-
denverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschulde-
ten Erfolges 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

 
1.3 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbes+mmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-

tragsparteien direkt anwendbaren Wirtscha�s-, Handels- oder Finanzsank+onen bzw. Embargos der Europäischen U nion oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick 
auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
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2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche Ha�pflicht privatrechtlichen In-
halts des Versicherungsnehmers wegen 

 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind; 

 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bes+mmungen über Sachschäden Anwendung. 

 

3 Versichertes Risiko 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Ha�pflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers, 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für 
Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflich+gen Kra�-, Lu�- oder Wasserfahrzeugen sowie für sons+ge Risi-
ken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in 
Ziffer 4 näher geregelt sind. 

 
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 

Rechtsvorschri�en. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen. 

 

4 Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert. 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzei-
gen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. U nterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzei+ge Anzei-
ge, enTällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tri7 der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berech+gt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, enTällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 

3.000.000 Euro pauschal für Personen- und Sachschäden und 50.000 Euro für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versiche-
rungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

 
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kra�-, Lu�- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen, von Theatern, 
Kino- und Filmunternehmungen, Zirkussen und Tribünen 

(2) aus der Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Verwendung von und Handel mit explosiven Stoffen, soweit hierzu eine 
besondere behördliche Genehmigung erforderlich ist 

(3) aus dem Führen, Hüten oder Halten von Hunden, die nach den Verordnungen oder Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in 
dem die Hunde gehalten werden, als gefährlich oder als Kampdunde eingestu� sind oder für die das Bestehen einer Ha�pflicht-
versicherung nachzuweisen ist. Als solche gelten insbesondere: Tosa-Inu, Bullmas+ff, Dogo Argen+no, Bordeauxdogge, Kangal, 
Kaukasischer Ovtscharka, Miori+c, Tornak, Mas+ff, Mas+n Español, Rhodesian Ridgeback, Fila Brasileiro, Mas+no Napoletano, 
American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Ro7weiler, Bullterrier, Bandog, Pitbull-Terrier und Kreuzungen mit die-
sen Hunden; 

(4) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen 

(5) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfris+gen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

 

5 Leistungen der Versicherung 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Ha�pflichTrage, die Abwehr unberech+gter Schadensersatzansprüche und die Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von berech+gten Schadensersatzverpflichtungen. 

Berech+gt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskrä�igen U rteils, Aner-
kenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Ver-
gleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zus+mmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Ver-
sicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hä7e. 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dri7en freizustellen. 

 
5.2 Der Versicherer ist bevollmäch+gt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig 

erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der 
Versicherer zur Prozessführung bevollmäch+gt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 
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5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Ha�pflichtan-

spruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Ver-
teidigers. 

 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Audebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu 

fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmäch+gt. 

 

6 Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflich+ge Personen erstreckt. 

 
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines 

Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt 

des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

– auf derselben U rsache, 
– auf gleichen U rsachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen. 

 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein 

festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
auch in diesen Fällen zur Abwehr unberech+gter Schadenersatzansprüche verpflichtet. 

 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 

 
6.6 Übersteigen die begründeten Ha�pflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die 

Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versi-

cherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sons+ger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapi-
talwert der Rente vom Versicherer ersta7et. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschri� der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kra�
fahrzeug-Ha�pflichtversicherung in der jeweils gül+gen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapi-
talwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, 
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

 
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Ha�pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 

Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 

7 Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bes+mmt ist, sind von der Versicherung ausge-
schlossen: 

 
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelha�igkeit 

oder Schädlichkeit 

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
– Arbeiten oder sons+ge Leistungen erbracht haben. 

 
7.3 Ha�pflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den U mfang der gesetzlichen Ha�pflicht des Ver-

sicherungsnehmers hinausgehen. 

 
7.4 Ha�pflichtansprüche 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten, 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages, 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

 
7.5 Ha�pflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinscha� leben oder die zu den im Versicherungsvertrag 
mitversicherten Personen gehören; 
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als Angehörige gelten Ehega7en, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerscha�sgesetzes oder vergleichbarer Partnerscha�en 
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adop+veltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, S+efeltern und -
kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere 
Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind); 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschä�sunfähige, beschränkt ge-
schä�sfähige oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juris+sche Person des privaten oder öffentlichen Rechts 
oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich ha�enden Gesellscha�ern, wenn der Versicherungsnehmer eine offene Handelsgesellscha�, 
Kommanditgesellscha� oder Gesellscha� bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerscha�sgesellscha� ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern. 

 
Zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Ha�pflichtansprüche von Angehörigen der dort ge-
nannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinscha� leben. 

 
7.6 Ha�pflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versiche-

rungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

 
7.7 Ha�pflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tä+gkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Repara-
tur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sa-
chen oder Teile von ihnen unmi7elbar von der Tä+gkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder 
beruflichen Tä+gkeiten (als Werkzeug, Hilfsmi7el, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt die-
ser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmi7elbar von der Benutzung betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tä+gkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen 
oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmi7elbaren Einwirkungsbereich der Tä+gkeit befun-
den haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tä+gkeit offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getroffen ha7e. 

 
Zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mäch+gten oder Beau�ragten des Versicherungsnehmers gegeben, so enTällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar so-
wohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

 
7.8 Ha�pflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sons+gen 

Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden U rsache und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelha�en Einzelteil der Sache oder in einer mangelha�en Teil-
leistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dri7e im Au�rag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung 
oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sons+gen Leistungen übernommen haben. 

 
7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 SGB VII sind jedoch mitversichert. 

 
7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen U mweltschäden gemäß U mweltschadensgesetz oder anderen auf der 

EU -U mweltha�ungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden na+onalen U msetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch 
dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dri7en aufgrund gesetzlicher Ha�pflichtbes+mmungen privatrechtlichen In-
halts auf Ersta7ung der durch solche U mweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des U mweltschadensgesetzes oder 
anderer auf der EU -U mweltha�ungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender na+onaler U msetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Ha�pflichtrisiken. 

 
(b) Ha�pflichtansprüche wegen Schäden durch U mwelteinwirkung. 

Dieser Ausschluss gilt nicht 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Ha�pflichtrisiken 

oder 

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder 
sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch U mwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, 
Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 

− Anlagen, die bes+mmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern 
oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), 

− Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum U mweltha�ungsgesetz (U mweltHG-Anlagen), 
− Anlagen, die nach dem U mweltschutz dienenden Bes+mmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, 
− Abwasseranlagen, 

oder Teilen resul+eren, die ersichtlich für solche Anlagen bes+mmt sind. 
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7.11 Ha�pflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal+ge Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

 
7.12 Ha�pflichtansprüche wegen Schäden, die in unmi7elbarem oder mi7elbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisieren-

den Strahlen (z.B. Strahlen von radioak+ven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

 
7.13 Ha�pflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die 

− Bestandteile aus GVO enthalten, 
− aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden. 

 
7.14 Ha�pflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutsche, 

 
7.15 Ha�pflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermi7lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es 

sich um Schäden handelt aus 

(1) Löschung, U nterdrückung, U nbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerha�em Speichern von Daten, 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4) Übermi7lung vertraulicher Daten oder Informa+onen. 

 
7.16 Ha�pflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 

 
7.17 Ha�pflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Beläs+gung, U ngleichbehandlung oder sons+gen Diskriminierungen. 

 
7.18 Ha�pflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resul+eren. Das 

Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten 
Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

8 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag rechtzei+g im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die 
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bes+mmten Höhe zu entrichten hat. 

 

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei+g, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt 

der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mi7eilung in TexTorm oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzei+g, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 

solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bes+mmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzei+g, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

 
10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzei+g gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die 

verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berech+gt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstanden Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzei+g gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in TexTorm eine 
Zahlungsfrist bes+mmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bes+mmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
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Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 10.3 und 10.4 mit 
dem Fristablauf verbunden sind. 

 
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 

kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

 
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne 

Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hin-
gewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht 
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz. 

 

11 Rechtzei+gkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschri�mandat 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzei+g, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag einge-
zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech+gten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzei+g, wenn sie unverzüglich nach einer in TexTorm abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers er-
folgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der 
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
die Zahlung künftig außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst 
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukun� jährliche Beitragszahlung verlangen. 

 

13 Beitragsregulierung 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den 
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben 
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der U nrichtigkeit der Angaben 
kein Verschulden trifft. 

 
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der 

Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mittei-
lung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 
15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
13.3 U nterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzei+ge Mi7eilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu ma-

chen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Anga-
ben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung sta7. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zu-
rückersta7et, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mi7eilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

 
13.4 Die vorstehenden Bes+mmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

 

14 Beitrag bei vorzei+ger Vertragsbeendigung 

Bei vorzei+ger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bes+mmt ist, nur Anspruch auf 
den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 

15 Beitragsangleichung 

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder U msatzsumme berechnet 
werden, findet keine Beitragsangleichung sta7. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Bei-
tragsangleichung. 

 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermi7elt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im 

vergangenen Kalenderjahr der Durchschni7 der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Ha�pflichtversicherung zugelas-
senen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermi7elten Prozentsatz rundet er auf die 
nächstniedrigere durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schaden-
fall veranlassten Ausgaben für die Ermi7lung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 
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Durchschni7 der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berech+gt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich 

aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versiche-
rungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschni7 der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Pro-
zentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermi7elt hat, so darf der Versicherer den 
Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschni7 seiner Schadenzahlungen nach seinen unterneh-
menseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorste-
henden Absatz ergeben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 %, enTällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den 

folgenden Jahren zu berücksich+gen. 

 
 

 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

16 Dauer und Ende des Vertrages 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 

spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-

punkt. 

 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dri7en Jahres oder jedes darauf folgenden 

Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugegangen sein. 

 

17 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerha� wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer 
steht der Beitrag zu, den er hä7e erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 

18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der U mfang des Versicherungsschutzes 
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mi7eilung des Versiche-
rers mit sofor+ger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mi7eilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mi7eilung muss dem Versi-
cherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

 

19 Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder 
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Ha�pflichtanspruch gerichtlich zuge-

stellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in TexTorm spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung 
der Klage zugegangen sein. 

 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-

nehmer kann jedoch bes+mmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter U nternehmen 

20.1 Wird ein U nternehmen, für das eine Ha�pflichtversicherung besteht, an einen Dri7en veräußert, tri7 dieser anstelle des Versiche-
rungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein U nternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von ei-
nem Dri7en übernommen wird. 
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20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dri7en gegenüber mit einer Frist von einem Monat, 
– durch den Dri7en dem Versicherer gegenüber mit sofor+ger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 

in TexTorm gekündigt werden. 

 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis 
erlangt; 

– der Dri7e es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dri7e von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dri7en während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht 

gekündigt, ha�en der bisherige Versicherungsnehmer und der Dri7e für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuld-
ner. 

 
20.5 Der Übergang eines U nternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dri7en unverzüglich 

anzuzeigen. 

Bei einer schuldha�en Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintri7, in dem die Anzeige dem Versicherer hä7e zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Ver-
äußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hä7e. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
treten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt 
bekannt war, in dem ihm die Anzeige hä7e zugehen müssen. 

 

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschri�en 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschri�en ist der Versicherer be-
rech+gt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt 
hat. 

 

22 Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Audebung 

des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

 
22.3 Das Recht auf Audebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von 

der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Audebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie ver-
langt wird, dem Versicherer zugeht. 

 
 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

23.1 Vollständigkeit und Rich+gkeit von Angaben über gefahrerhebliche U mstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in TexTorm gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in TexTorm Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die U mstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt 
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen U mstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglis+g verschwiegen. 

 
23.2 Rücktri7 

(1) U nvollständige und unrich+ge Angaben zu den gefahrerheblichen U mständen berech+gen den Versicherer, vom Ver-
sicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein U mstand nicht oder unrich+g angezeigt wurde, weil sich der Ver-
sicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglis+g entzogen hat. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktri7srecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrich+gen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktri7srecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten U mstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hä7e. 

(3) Im Fall des Rücktri7s besteht kein Versicherungsschutz. 
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Tri7 der Versicherer nach Eintri7 des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrich+g angezeigte U mstand weder für den Eintri7 des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den U mfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglis+g verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktri7serklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht. 

 
23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktri7srecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in TexTorm kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten U mstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hä7e. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten U mstände, aber zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten U mstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mi7eilung des 
Versicherers fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kennt-
nis erlangt. Er hat die U mstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere U mstände zur Begründung sei-
ner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mi7ei-
lung in TexTorm auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die U nrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis+ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem 
Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

 

24 Obliegenheiten vor Eintri7 des Versicherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende U mstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu 
besei+gen. Dies gilt nicht, soweit die Besei+gung unter Abwägung der beidersei+gen Interessen unzumutbar ist. Ein U mstand, der zu 
einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 

25 Obliegenheiten nach Eintri7 des Versicherungsfalles 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer 
Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Ha�pflichtansprüche geltend gemacht werden. 

 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers 

sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle U mstände, die nach Ansicht des 
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden. 

 
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Ha�pflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltscha�liches, behördliches oder gerichtliches 

Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzu-
zeigen. 

 
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer frist-

gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

 
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Ha�pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem 

Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beau�ragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungs-
nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskün�e erteilen und die angeforderten U nterlagen zur Verfü-
gung stellen. 

 

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein 
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruhte. 
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26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintri7 des Versicherungsfalls beste-
henden Auskun�s- oder Auclärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonder-
te Mi7eilung in TexTorm auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den U mfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bes+mmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes Kündigungsrecht 
ausübt. 

 
 

 

Weitere Bes+mmungen 

27 Mitversicherte Person 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ha�pflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle 
für ihn geltenden Bes+mmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bes+mmungen über die Vorsorgeversiche-
rung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversi-

cherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

 

28 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgül+gen Feststellung ohne Zus+mmung des Versicherers weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dri7en ist zulässig. 

 

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschri�enänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers gerichtet werden. 

 
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschri� dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 

dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschri�. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerbli-

chen Niederlassung die Bes+mmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung. 

 

30 Verjährung 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu 

dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in TexTorm zugeht. 

 

31 Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bes+mmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 

werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Ver-
sicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

 
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bes+mmt sich die gerichtliche Zu-

ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
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32 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

33 Repräsentanten 

Sofern sich der Versicherungsnehmer das Verhalten von Repräsentanten zurechnen lassen muss, gelten als Repräsentanten des Versi-
cherungsnehmers insbesondere: 

– die Mitglieder des Vorstands und ihnen gleichgestellte Generalbevollmäch+gte (bei Ak+engesellscha�en), 
– die Geschä�sführer (bei Gesellscha�en mit beschränkter Ha�ung), 
– die Komplementäre (bei Kommanditgesellscha�en), 
– die Gesellscha�er (bei offenen Handelsgesellscha�en), 
– die Gesellscha�er (bei Gesellscha�en bürgerlichen Rechts), 
– die Inhaber (bei Einzelfirmen), 
– bei anderen U nternehmensformen (z.B. Genossenscha�en, Verbänden, Vereinen, Körperscha�en des öffentlichen Rechts, Kommu-

nen), die nach den gesetzlichen Vorschri�en berufenen obersten Vertretungsorgane, 
– der dementsprechende Personenkreis bei ausländischen Firmen. 

 

34 Vollmacht des Versicherungsmaklers 

34.1 Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch+gt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Diese hat er unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

 
34.2 Bei einer unverzüglichen Weiterleitung ist deren Zugang beim Makler rechtlich gleichbedeutend mit dem Zugang beim Versicherer. 

 

35 Embargobes+mmungen 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbes+mmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Ver-
tragsparteien direkt anwendbaren Wirtscha�s-, Handels- oder Finanzsank+onen bzw. Embargos der Europäischen U nion oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtscha�s-, Handels- oder Finanzsank+onen bzw. Embargos, der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem 
nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschri�en entgegenstehen. 
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Zusatzbedingungen und Risikobeschreibung 

zur Bauherren-Ha�pflichtversicherung für private Risiken 
 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart – 
 
 

 
1 Gegenstand der Versicherung 
2 Dauer der Versicherung/Gesamtleistung 
3 Erweiterung des Versicherungsschutzes 
4 Nicht versicherte Risiken 
 

 
 

1 Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2012) und der nachfolgenden 
Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als privater Bauherr für das im Versicherungsschein beschriebene 
Bauvorhaben. 

 
1.2 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen für die Ha�pflichtversicherung (AHB 2012) und der nachfol-

genden Bes+mmungen die gesetzliche Ha�pflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr für das im Versicherungsschein beschriebene 
Bauvorhaben. 

 
1.3 Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und Bauausführung an einen Dri7en vergeben sind (siehe jedoch 

Ziffer 3 Erweiterung des Versicherungsschutzes). 

 
1.4 Mitversichert ist die gesetzliche Ha�pflicht des VN als Haus- und Grundstücksbesitzer für das zu bebauende Grundstück und das zu 

errichtende Bauwerk 

 

2 Dauer der Versicherung/Gesamtleistung 

Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens zwei Jahre nach Versicherungsbeginn. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Versicherungsdauer beträgt das Doppelte der vereinbarten Versiche-
rungssummen. 

 

3 Erweiterung des Versicherungsschutzes 

3.1 Mitversichert ist das Bauen in eigener Regie 

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Ha�pflicht des Versicherungsnehmers aus der Ausführung von Baueigenleistungen und Nachbar-
scha�shilfen, wenn der für die Eigenleistung und Nachbarscha�shilfe enTallende Bausumme 30.000 Euro nicht übersteigt. Wird 
dieser Betrag überschri7en, so enTällt die Mitversicherung. 

(2) Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Ha�pflicht sämtlicher mit den Bauarbeiten beschä�igten Personen für Schäden, die 
sie in Ausführung dieser Verrichtung verursachen. 

Ausgeschlossen sind Ha�pflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den 
beamtenrechtlichen Vorschri�en, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt wer-
den. 

Voraussetzung für die Wirksamkeit des Versicherungsschutzes ist, dass die Ausführung der Bauarbeiten nach behördlich geneh-
migten Bauplänen erfolgt. 

 
3.2 Mitversicherung von Vermögensschäden 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Ha�pflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB 2012 we-
gen Versicherungsfällen mitversichert, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

(1) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

− durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Au�rag oder für seine Rechnung von Dri7en) hergestellte oder gelieferte Sa-
chen, erbrachte Arbeiten oder sons+ge Leistungen; 

− aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tä+gkeit; 
− aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtscha�lich verbundene U nternehmen; 
− aus Vermi7lungsgeschä�en aller Art; 
− aus Auskun�serteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 
− aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen 

aller Art, aus Kassenführung sowie aus U ntreue oder U nterschlagung; 
− aus Ra+onalisierung und Automa+sierung; aus Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung; aus Austausch, 

Übermi7lung, Bereitstellung elektronischer Daten 
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− aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und U rheberrechten sowie 
des Kartell oder We7bewerbsrecht 

− aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 
− aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-

sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen; 
− aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschri�en, von Anweisungen oder Bedingungen des 

Au�raggebers oder aus sons+ger bewusster Pflichtverletzung; 
− aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 
− aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschü7erungen). 

(2) Die Versicherungssumme beträgt je Schadenereignis 100.000 Euro. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt das Doppelte dieser Versicherungssumme. 

 

4 Nicht versicherte Risiken 

4.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben 
oder nach den Zusatzbedingungen und Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, insbesondere die Haftpflicht aus 
Risiken, die der versicherten Eigenschaft und Tätigkeit weder eigen noch sonst zuzurechnen sind. 

 
4.2 Ausgeschlossen bleiben nachbarrechtliche Ausgleichsansprüche, insbesondere gemäß § 906 BGB. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse und wegen Senkung von Grundstücken. 

 
4.3 Ausgeschlossen sind Ha�pflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten an Bauwerken und Sprengungen. 

 
4.4 Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Brand- und Explosionsschäden infolge vorschri�swidrigem U mgang mit brennbaren 

oder explosiven Stoffen. 

 
4.5 Nicht versichert sind Ha�pflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 

Aufruhr, inneren U nruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmi7elbar au Verfügungen und oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen. Das Gleiche gilt für höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkrä�e ausgewirkt haben. 

 
4.6 Kra�fahrzeuge, Kra�fahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge 

(1) Nicht versichert ist die Ha�pflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestell-
te oder beau�ragte Person durch den Gebrauch eines Kra�fahrzeugs oder Kra�fahrzeuganhängers verursachen. 

(2) Nicht versichert ist die Ha�pflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestell-
te oder beau�ragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

(3) Besteht nach diesen Bes+mmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

(4) Eine Tä+gkeit der in Ziffer 4.6.1 und 4.6.2 genannten Personen an einem Kra�fahrzeug, Kra�fahrzeuganhänger und Wasserfahr-
zeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bes+mmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn 
das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
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Datenschutzhinweise der Interlloyd Versicherungs-AG 

 

Informa+on zur Verwendung Ihrer Daten 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Diese 
Informationen gelten auch für die versicherte Person. Wenn die versicher-
te Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der Versicherungs-
nehmer diese Information der versicherten Person weitergeben. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen 
kann ich mich wenden?  

Interlloyd Versicherungs-AG 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung 
Ihrer Daten haben, können Sie sich schriftlich an unser Team Datenschutz 
wenden. An dieses können Sie auch Ihre Anregungen oder eventuelle 
Datenschutzbeschwerden richten. 

Interlloyd Versicherungs-AG 
Team Datenschutz 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
E-Mail: datenschutz@arag.de 
(max. TLS-verschlüsselte E-Mail-Kommunikation) 

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeau�ragten der Interlloyd lauten wie 
folgt: 
Interlloyd Versicherungs-AG 
Datenschutzbeauftragter – AKB 405D 
40462 Düsseldorf 
datenschutzbeauftragter@arag.de  
(max. TLS-verschlüsselte E-Mail-Kommunikation) 

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zwecke der Verarbeitung) und 
auf Basis welcher Rechtsgrundlagen? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU -
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
neue Fassung (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgebli-
chen Gesetze. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer 
Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten, die wir aus öffent-
lich zugänglichen Quellen (z.B. Presse, Internet, Handels- und Vereinsregis-
ter) zulässigerweise gewinnen oder die uns von anderen U nternehmen des 
ARAG Konzerns oder von sonstigen Dritten (z.B. Schuldnerverzeichnis, 
Melderegister) berechtigt übermittelt werden. Darüber hinaus hat sich 
unser U nternehmen auf die „Verhaltensregeln für den U mgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ ver-
pflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft 
präzisieren. Diese können Sie im Internet unter: 
www.interlloyd.de/datenschutz abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur 
Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Im Zuge der Tarifge-
staltung haben wir anhand von mathematisch-statistisch anerkannten und 
bewährten Verfahren Tarifgruppen gebildet. Hierzu wurden beispielsweise 
folgende Informationen herangezogen (Arbeitnehmerstatus, Geburtsda-
tum, PLZ). Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese 
Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder 
Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen 
zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden 
ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages 
ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstel-
lung von versicherungsspezifischen Statistiken, wie z.B. für die Entwicklung 
neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. 

Die Daten aller mit der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG bestehenden 
Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung. 
Beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung, 
für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. Rechts-
grundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertrag-
liche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür beson-
dere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten in der 
Unfallversicherung) erforderlich sind, holen wir in der Regel Ihre Einwilligung 
nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit 

diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO 
i.V.m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder 
von Dritten zu wahren Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere 
erforderlich sein zur: 
· Risiko und Geschäftssteuerung 
· Optimierung unserer Geschäftsprozesse 
· Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten 
· Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produk-

te der Unternehmen des ARAG-Konzerns und deren Kooperationspartner 
sowie für Markt- und Meinungsforschung 

· Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir 
Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungs-
missbrauch hindeuten können 

· Klärung von möglichen Mehrfach- und Nebenversicherungen. Hierzu 
nehmen wir Kontakt mit den uns von Ihnen oder Dritten (z.B. Vorversi-
cherer, Lebenspartner, Kundenbetreuer, etc.) mitgeteilten Versicherern 
auf 

· Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei Streitig-
keiten 

· Gewährleistung der Haus-, Anlagen- und IT-Sicherheit sowie des IT-
Betriebs 

· Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer 
Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c) 
DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten 
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen darüber u.a. auf 
www.interlloyd.de/datenschutz zuvor informieren. 

An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten 
weiter? 

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungs-
unternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Ver-
trags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, 
damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall 
machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser 
U nternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder 
Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unter-
stützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies 
für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist 
bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen U m-
fang. 

Beteiligte Gesellscha�en: 
Für die Übernahme von Versicherungsrisiken kann es erforderlich sein, dass 
wir eine oder mehrere weitere Versicherungsgesellschaften (Beteiligte Ge-
sellschaften) an Risiken beteiligen müssen. 
Die beteiligten Gesellschaften nutzen Ihre Vertrags- und Schadendaten 
dann ebenfalls zur Risikoprüfung- und Bewertung, sowie zur Schadenab-
wicklung. 

Vermi7ler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler 
betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schaden-
daten. Auch übermittelt unser U nternehmen diese Daten an die Sie per-
sönlich betreuenden Vermittler und betreuende Geschäftsstelle, soweit 
diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der U nternehmensgruppe: 
Spezialisierte U nternehmen bzw. Bereiche unserer U nternehmensgruppe 
nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe 
verbundenen U nternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag 
zwischen Ihnen und einem oder mehreren U nternehmen unserer Gruppe 
besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschrif-
tendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leis-
tungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbei-
tung zentral durch ein U nternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In 
unserer Dienstleisterliste finden Sie die U nternehmen, die an einer zentrali-
sierten Datenverarbeitung teilnehmen. 
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Externe Au�ragsverarbeiter und Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflich-
ten sowie zur Wahrnehmung unserer eigenen berechtigen Interessen zum Teil 
externer Auftragsverarbeiter und Dienstleister. Die Microsoft Ireland Operati-
ons Limited stellt uns im Rahmen einer Auftragsverarbeitung insbesondere die 
Microsoftprodukte Windows, Office 365 und Azure zur Verfügung. Hierbei ist 
eine Datenspeicherung auf Servern in Europa vertraglich vereinbart. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, 
zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 
können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version 
auf unserer Internetseite unter: 
www.interlloyd.de/datenschutz entnehmen. 

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden). 

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der 
Ansprüche gegen unser U nternehmen geltend gemacht werden können 
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach 
bis zu zehn Jahren. 

Welche Rechte haben Sie? 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespei-
cherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Soweit Sie uns eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO zur Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, 
ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung 
gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit, unter der o.g. Anschrift, 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklä-
rungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns 
gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genann-
ten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 200444 
40102 Düsseldorf 
Telefon: 0211 38424-0, Fax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können 
Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen 
Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 

Wofür wird das Hinweis- und Informa+onssystem (HIS) der 
Versicherungswirtscha� genutzt? 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das HIS der informa HIS GmbH zur U nter-
stützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung 

bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungs-
missbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten 
mit dem HIS erforderlich. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte 
der „Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf 
Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO“ die als separate Anlage beigefügt 
ist. Sollten wir Ihre Daten im Fall von erhöhten Risiken in das HIS einmelden, 
werden Sie in jedem Fall hierüber von uns benachrichtigt. 

Wann und warum erfolgt ein Datenaustausch mit Ihrem früheren 
Versicherer?  

U m Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. zur Mit-
nahme schadenfreier Zeiten in der Gebäudeversicherung bzw. Ihre Anga-
ben bei Eintritt des Versicherungsfalls) überprüfen und bei Bedarf ergän-
zen zu können, kann im dafür erforderlichen U mfang ein Austausch von 
personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten 
früheren Versicherer erfolgen.  

Holen wir Bonitätsauskün�e zu Ihrer Person ein?  

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
nutzen wir Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldnerver-
zeichnis und dem Verzeichnis über private Insolvenzen zur Beurteilung Ihres 
allgemeinen Zahlungsverhaltens. Sie befreien die ARAG insoweit vom Be-
rufsgeheimnis (Geheimhaltungspflicht nach § 203 Strafgesetzbuch). 

Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum 
Zweck der Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data GmbH, 
Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen 
ist Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage 
dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen unseres U nternehmens oder Dritter erforderlich ist 
und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten betroffener 
Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

Übermi7eln wir Ihre personenbezogenen Daten in ein Dri7land? 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung 
nur, soweit dem Drittland durch die EU -Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Daten-
schutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvor-
schriften, EU -Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Infor-
mation dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern 
können Sie hier: www.interlloyd.de/datenschutz abrufen oder unter den 
oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 

Finden automa+sierte Einzelfallentscheidungen sta7? 

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung befra-
gen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zustandekommen des 
Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu 
zahlenden Versicherungsprämie. 

Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag ge-
speicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Informationen 
entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungspflicht. Die vollau-
tomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom U nternehmen vorher 
festgelegten Regeln zur Gewichtung der Informationen. Die Regeln richten 
sich nach versicherungsmathematischen Kriterien und Kalkulationen. Bei-
spielsweise erfolgt bei der Antragsstellung die Berechnung und Bewertung 
auf Basis Ihrer Angaben im Versicherungsantrag. Im Rahmen der Leistungs-
bearbeitung werden versicherte und nicht versicherte Sachverhalte geprüft. 

Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig be-
schriebenen Fällen durchführen, haben Sie das Recht auf Erwirkung des 
Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des 
eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entscheidung. Dieses Recht be-
steht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfänglich stattgegeben wurde. 
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Informa+on über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH auf 

Grundlage der Ar+kel 13 und 14 DSGVO 

 
 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines 
Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbeitung Daten 
zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des 
Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsda-
tum, Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln 
(HIS-Anfrage). Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob 
zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und 
Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen 
gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder U nregelmäßigkeiten in 
einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen können 
nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens 
an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmel-
denden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. 
Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden 
von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunter-
nehmen, übermittelt. 

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: 
www.informa-his.de 

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH 
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche 
das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft. Sie 
verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirt-
schaft bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden zu 
unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten 
Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf U nregelmäßigkeiten (z.B. Mehr-
fachabrechnung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versiche-
rungsunternehmen) hindeuten können. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundla-
ge des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung 
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen. 

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages oder über die Regulierung von Schä-
den. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen 
für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung. 

Herkun� der Daten der informa HIS GmbH 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen, 
die diese in das HIS einmelden. 

Kategorien der personenbezogenen Daten 
Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versicherungs-
unternehmens werden von der informa HIS GmbH – abhängig von der Versi-
cherungsart bzw. -sparte – die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit den 
dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt 
(z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie das anfragende bzw. 
einmeldende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-
Einmeldung durch ein Versicherungsunternehmen, über die Sie gegebenen-
falls von diesem gesondert informiert werden, speichert die informa HIS 
GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hin-
deuten können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. In 
der Versicherungssparte Leben können dies z.B. Informationen zu möglichen 
Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungs-
summe/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind ggf. z.B. Totalschäden, fiktive 
Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung ge-
speichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend ge-
machter Gebäudeschäden. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in 
Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsverfahren 
staatliche Ermittlungsbehörden. 

Dauer der Datenspeicherung 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gem. 
Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit. 
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht. 

Für HIS-Einmeldungen gelten folgende Speicherfristen: 
· Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie 

Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vierten Kalenderjah-
res nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten 
Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur 
Verlängerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um wei-
tere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen Fällen 10 
Jahre. 

· Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande 
gekommenen Verträgen am Ende des dritten Jahres nach der erstmali-
gen Speicherung gelöscht. 

Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf 
Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rechte nach 
Art. 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter der 
unten genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit, sich an die für die für die informa HIS GmbH zustän-
dige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-
Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der Mel-
dung von Daten an das HIS, ist die für das Versicherungsunternehmen 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 

Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die 
sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, unter 
der unten genannten Adresse widersprochen werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer 
Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert hat und an 
wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa 
HIS GmbH dies gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbst-
auskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die infor-
ma HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische 
Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am 
Telefon nicht möglich ist. U m einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, 
benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen: 
· Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 
· Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie 

ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre 
· Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung 

einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum Nachweis der 
Haltereigenschaft erforderlich. 

· Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungs-
scheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das das Eigentum 
belegt (z.B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags) 

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und 
Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die Identifizie-
rung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können 
die Selbstauskunft auch via Internet unter: www.infoma-
HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des U nternehmens und des Datenschutzbeau�ragten 
informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68 
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611 880870-0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem 
unter der o.a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail 
unter folgender Adresse erreichbar: 
datenschutz@informa-his.de. 
 



 61 

Übersicht der Dienstleister des ARAG Konzerns 
 
 

I. Konzerngesellscha�en, die an gemeinsamen Datenverarbeitungsverfahren der Kundenstammdaten teilnehmen: 

1. ARAG SE 4. Vif GmbH 

2. ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 5. Interlloyd Versicherungs-AG 

3. ARAG Krankenversicherungs-AG 
 
 

II. Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Au�rags (Einzelbenennung): 

Au�raggebende Gesellscha� Dienstleister Zweck der Beau�ragung Gesundheitsdaten 

Konzerngesellscha�en (siehe I.) ARAG IT GmbH 
Betrieb gruppenweiter IT-Anwendungen 
So�wareentwicklung, IT-Sicherheit 

ja 

 ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst, Assistance-Leistungen ja 

 Microso� Ireland Opera+ons Limited 

Insbesondere Bereitstellung der Microso�produkte Windows, 
Office 365 und Azure.  
(Die Datenspeicherung auf Servern in Europa ist  
vertraglich vereinbart.) 

ja 

 
Paragon Customer Communica+ons  
Weingarten GmbH 

Druck und Versand ja 

außer 1. ARAG SE 
Betreuungs-, Verkaufsförderungs- und  
Steuerungsak+vitäten in den Vertriebswegen 

ja 

außer 1. ARAG SE Datentransfer mit Vermi7lern und Dienstleistern ja 

außer 1. ARAG SE MarkTorschung, Marke+ng, Konzernrevision, Recht ja 

außer 1. ARAG SE Postbearbeitung, inkl. scannen der Eingangspost ja 

außer 3. ARAG SE Risikoprüfung, Abwicklung Rückversicherungsgeschä� ja 

außer 1. ARAG SE 
Zahlungsverkehr (Inkasso) Mahnverfahren 
außergerichtlich und gerichtlich 

ja 

außer 4. Flixcheck GmbH Bereitstellung einer digitalen Kommunika+onsplakorm zum Teil 

außer 4. Rhenus Data Office GmbH Akten- & Datenträgervernichtung ja 

ARAG SE Swiss Post Solu+ons GmbH Leistungs- und Vertragsbearbeitung nein 

 adesso insurance solu+ons GmbH Automa+sierte Postbearbeitung im Schadenfall ja 

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Ac+neo GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG SE 
Antrags- und Vertrags-Bearbeitung  
Beschwerdemanagement 

ja 

 ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 E+S Rückversicherung AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 

 Europa Versicherung AG Leistungsbearbeitung ja 

 Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

ARAG Krankenversicherungs-AG ARAG Gesundheits-Services GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst ja 

 AWP Service Deutschland GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 compass private pflegeberatung GmbH Pflege Assistance ja 

 
Gesamtverband der Deutschen  
Versicherungswirtscha� e.V. 

Austausch von Meldesätzen mit Finanzbehörden nein 

 IBM Deutschland GmbH Korrektur und Erfassen von Daten ja 

 IMB Consult GmbH Medizinische Gutachten ja 

 innovas GmbH Pflegesachbearbeitung ja 

 MEDICPROOF GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 
PASS IT-Consul+ng Dipl.-Ing.  
Rienecker GmbH & Co. KG 

Vertragsbearbeitung nein 

 PAV Card GmbH Produk+on von Druckstücken nein 

 Swiss Post Solu+ons GmbH 
Telefonischer Kundendienst, Leistungs- und  
Vertragsbearbeitung 

ja 

 WDS.care GmbH Pflege Assistance ja 
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Au�raggebende Gesellscha� Dienstleister Zweck der Beau�ragung Gesundheitsdaten 

Interlloyd Versicherungs-AG Ac+neo GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Dienstleistermanagement ja 

 ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung (Schutzbrief) ja 

 DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 E+S Rückversicherung AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 

 Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

 
 

III. Kategorien von Dienstleistern, bei denen Datenverarbeitung kein Hauptgegenstand des Au�rages ist: 

Au�raggebende Gesellscha� Dienstleisterkategorie Zweck der Beau�ragung Gesundheitsdaten 

Alle Konzerngesellscha�en Adressermi7ler Adressprüfung nein 

 Ärzte Risiko und Leistungsprüfung ja 

 Aktenlager Lagerung von Akten ja 

 Assisteure Assistanceleistungen zum Teil 

 Call-Center In-/Outbound Telefonie zum Teil 

 Datenvernichter Vernichtung von Daten ja 

 Gutachter und Sachverständige 
Risiko-/Leistungsprüfung, Rückstellungs- und  
Rentabilitätsberechnung, U nterstützung bei  
Schadenregulierung, U nterstützung bei Kalkula+on 

zum Teil 

 Inkassounternehmen Forderungsmanagement nein 

 IT-Dienstleister Wartung und Entwicklung von IT-Hard- und So�ware zum Teil 

 
Le7ershops/Druckereien/ 
Postversender 

Druck/Versand von Post und Emailmassensendungen nein 

 Marke+ngagenturen/-provider Marke+ngak+onen nein 

 MarkTorschungsunternehmen MarkTorschung nein 

 Rechtsanwälte 
Rechtsberatung/-hilfe, Prozessvertretung  
Forderungseinzug, Regressverfahren 

zum Teil 

 
Rückversicherer, 
Rückversicherungsmakler 

Rückversicherung ja 

 Sanierer, Werkstä7en Schadensanierung und Reparaturen zum Teil 

 Servicekartenhersteller Herstellung von Kundenkarten nein 

 Wirtscha�sauskun�eien Bonitätsprüfung in der Antrags- und Leistungsbearbeitung nein 

2. + 5. 
Anbieter für Telediagnos+k und 
Teletherapie in der Tierheilkunde 

Einschätzung der Erkrankung des Tieres,  
Beratung Tierhalterverfügung 

nein 

ARAG Krankenversicherungs-AG Anbieter medizinischer Produkte Hilfsmi7elversorgung ja 

 
 

IV. Hinweise: 

Nicht alle hier gelisteten Au�ragnehmer und Dienstleister erhalten automa+sch Ihre personenbezogenen Daten. Pro Au�rag wird geprü�, welche personenbezogenen Daten 
tatsächlich zur Au�ragserfüllung notwendig sind und nur diese werden dann im Rahmen des Au�rages an den jeweiligen Au�ragnehmer oder Dienstleister weitergeben. 
 
Ein Widerspruch gegen die Übermi7lung von Daten im Rahmen von einzelnen Beau�ragungen ist nur dann möglich, wenn eine gesonderte Prüfung ergibt, dass Ihr 
schutzwürdiges Interesse aufgrund einer besonderen persönlichen Situa+on die berech+gten Interessen des beau�ragenden U nternehmens überwiegt. 
 
Sollten Sie weiteren Informa+onsbedarf zu dieser Dienstleisterliste, den „Verhaltensregeln für den U mgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtscha�“ oder sons+gen Datenschutzthemen haben, so finden Sie entsprechende Hinweise unter Rubrik Datenschutz auf der ARAG Webseite 
(h7p://www.arag.de). Hier finden Sie unter der Überschri� „Dienstleisterliste der ARAG“ immer eine aktuelle Fassung der Dienstleisterliste. 
 
 
 
Stand  10.2024
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